Beschlussvorlage Vorlage-Nr:  2015/NK/542
Status: offentlich

Federfuhrend: Datum: 08.04.2015

Amt fiir Bau und Liegenschaften Verfasser: Herr Jennerjahn
FBL: Herr J. Banek

Beschluss iiber die Billigung und Offentlichkeitsbeteiligung des Entwurfes der
Satzung uber den Bebauungsplan Nr. 8 "Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der
Stadt Neukalen

Behandlung Termin Beratungsfolge

Offentlich 16.04.2015 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Neukalen billigt den Entwurf der Satzung tber den Bebauungs-
plan Nr. 8 ,Photovoltaikanlage Alte Ziegelei der Stadt Neukalen bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) einschlieBlich der
Begriindung mit Umweltbericht und beschlief3t diesen 6ffentlich auszulegen sowie die Trager
offentlicher Belange zu beteiligen.

Der Beschluss tiber die Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB ist ortsiiblich
bekanntzumachen.

Der Entwurf der Bebauungsplanung einschlief3lich Begrindung mit Umweltbericht liegen
vom 11.05.2015 bis zum 12.06.2015

im Amt fur Bau und Liegenschaften des Rathauses der Stadt Malchin, Am Markt 1, Zimmer
308, 17139 Malchin wahrend der Dienststunden:

montags 08:00 bis 11:30 und 13:30 bis 15:30 Uhr,
dienstags 08:00 bis 11:30 und 13:30 bis 17:30 Uhr,
mittwochs 08:00 bis 11:30 und 13:30 bis 15:30 Uhr,
donnerstags 08:00 bis 11:30 und 13:30 bis 15:30 Uhr,
freitags 08:00 bis 12:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht 6ffentlich aus.

Es liegen zum gegenwartigem Zeitpunkt keine umweltbezogenen Stellungnahmen, die nach
BauGB mit auszulegen sind, vor.

Stellungnahmen zum Entwurf kdnnen wahrend der Auslegungsfrist mindlich, schriftlich oder
zur Niederschrift abgegeben werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung der Satzung Uber den Bebauungsplan Nr.8 ,Photovoltaikanlage Alte
Ziegelei* der Stadt Neukalen unbericksichtigt bleiben und dass ein Antrag nach § 47 der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) unzulassig ist, soweit mit ihm Einwendungen gemacht
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspatet geltend
gemacht werden kdnnen.

Sach- und Rechtslage:

Die MES Moderne Energiesysteme GmbH Parchim beabsichtigt auf dem Gelande der ,Alten
Ziegelei” in Neukalen eine Photovoltaikanlage zu errichten. Zur Schaffung von Baurecht will
der Vorhabenstrager das B-Planverfahren zum Bebauungsplan Nr. 8 Photovoltaikanlage Alte
Ziegelei“ der Stadt Neukalen fortfiihren.
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§ 3 BauGB Beteiligung der Offentlichkeit
§ 4 BauGB Beteiligung der Behdrden
§ 22 Kommunalverfassung des Landes M-V Entscheidung der Gemeindevertretung

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten fir die Erarbeitung der Satzung Uber den Bebauungsplan Nr. 8
,Photovoltaikanlage Alte Ziegelei“ der Stadt Neukalen Ubernimmt der Vorhabenstrager MES
Moderne Energiesysteme GmbH Parchim. Der Vorhabenstrager zur Errichtung einer
Photovoltaikanlage hat die A & S GmbH Neubrandenburg direkt mit der Erstellung der
Planung beauftragt. Zwischen der Peenestadt Neukalen und der MES Moderne
Energiesysteme GmbH Parchim ist vor Satzungsbeschluss ein entsprechender
stadtebaulicher Vertrag abzuschlieen

Anlagen:
Planzeichnung
Begrindung mit Umweltbericht
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Stadt Neukalen

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Satzung tber den Bebauungsplan Nr. 8
"Photovoltaikanlage Alte Ziegelei"

die Stadtvertretung Neukalen vom

Auf Grund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414),

zuletzt gedndert durch das Gesetzes vom 20.November 2014 (BGBI. | S. 1748) wird nach Beschlussfassung durch
folgende Satzung tber den Bebauungsplan Nr. 8 "Photovoltaikanlage

Alte Ziegelei", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B), erlassen:
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Planzeichenerklarung
PLANFESTSETZUNGEN
Art und Maf der baulichen Nutzung/ Bauweise

§ 9 Abs.1 Nr.1 u. 2 BauGB

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt auf Grund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom 21.02.2013.
sonstiges Sondergebiet "Photovoltaikanlage” § 11 BauNvO Der Aufstellungsbeschluss ist ortsiblich bekannt gemacht worden.
(1 - Nr. der Teilflache)
Gewerbegebiet / eingeschranktes Gewerbegebiet § 8 BauNVvVO
(1 - Nr. Teilgebiet) Neukalen, Birgermeister
Grundflachenzahl § 16 Abs.2 Nr.1 BauNVO
Zahl der Vollgeschosse (HochstmaR) § 16 Abs.2 Nr.3 BauNVO 2. Die fur Raumordnung und Landesplanung zustandige Stelle ist gemaR § 1 Abs. 4 BauGB i. V. m.
Hdéhe der baulichen Anlagen tber Bezugspunkt NHN § 16 Abs.2 Nr.4 BauNVvO/ § 3 Raumordnungsgesetz (ROG) beteiligt worden.
§ 18 Abs.1 BauNVvVO
- Baulinie § 23 Abs.2 BauNvVO
== === = == Baugrenze § 23 Abs.3 BauNVO
Neukalen, Birgermeister
Verkehrsflachen § 9 Abs. 1 Nr.11 BauGB
’L w77 Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung § 9 Abs.1 Nr.11 BauGB 3. Die friihzeitige Unterrichtung der Behorden und Aufforderung zur AuRerung auch im Hinblick auf den
T Zweckbestimmung: Wander-/ Radweg erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung erfolgte mit Schreiben vom
[ | private Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung 23.03.2015 und durch Scoping am 09.04.2015.
T Zweckbestimmung: Solarparkzufahrt
VA Ein-/ Ausfahrt
Neukalen, Burgermeister
Flachen / MaRnahmen zum Ausgleich (§1a Abs.3 und § 9 Abs.1a BauGB), MalRnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 BauGB 4. Die friihzeitige Unterrichtung und Erérterung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfolgte
: Umgrenzung von Flachen fir Mafnahmen zum Schutz, zur § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB durch Einwohnerversammiung am 09.04.2015.
Pflege u. zur Entwicklung von Natur u. Landschaft
Umgrenzung von Flachen zur Erhaltung von Baumen und § 9 Abs.1 Nr.25b BauGB
Strauchern Neukalen, Biirgermeister
@ Erhaltungsgebot Baum § 18 NatSchAG M-V
@ Ethaltungsbebot Fledermausquartier § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB 5. Die Stadtvertretung hat am ..................... den Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begriindung
@ . . . . gebilligt und zur Auslegung bestimmt.
Anlegen eines Zauneidechsenhabitats (Lesesteinhauten) § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
sonstige Planzeichen sowie der Begriindung haben in der Zeit vom ................... bis zum ..ot nach § 3 Abs. 2 BauGB
— offentlich ausgelegen. Die 6ffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen wahrend der
Grenze des raumlichen Geltungsbereiches § 9 Abs. 7 BauGB Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden kdnnen, am
U Fichen. di der Beb freizuhal §9AbsLNL10BauGR | ortsuiblich bekanntgemacht worden. Die Bekanntmachung zur Auslegung und die Auffor-
mgrenzung von Flachen, die von der Bebauung freizuhalten s.1 Nr. au P
sind/ Schutzflachen: 30m- Waldabstandsflachen § 20 LWAIJG M-V dgrung zur Stellungnahnje erfolgten"mlt Hinweis auf_ §3 Atfs.z ?atz 2_Halbsatz 2 BauGB. _
) . ] Die von der Planung berthrten Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange und die Nachbar-
Flachen fir Versorgungsanlagen ( F - Mobilfunkmast) § 9 Abs.1 Nr.12 BauGB gemeinden sind gemaR § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB ulber die &ffentliche Auslegung in Kenntnis
ober- / unterirdische Versorgungsleitung (E - Elt, T - Telekom) 8§ 9 Abs.1 Nr.13 BauGB gesetzt und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.
Wasserflache (Zweckbestimmung: Léschwasserteich) § 9 Abs.1 Nr. 16 BauGB
Neukalen, Burgermeister
Flache fur die Landwirtschaft § 9 Abs.1 Nr.18a BauGB
mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen § 9 Abs.1 Nr.21 BauGB 6. Die Stadtvertretung hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit sowie der Behdrden und sonstigen
it Lei h bel de Flich d 9 Abs.1 Nr.21 BauGB Trager offentlicher Belange am .................. abschlieBend gepriift.
mit Leitungsrechten zu belastende Flachen zugunsten des § S - au Der Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wurde am
Versorgungsunternehmens E.DIS AG . )
N PSRRI von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begriindung zum Bauleitplan
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung § 1 Abs.4 BauNvO wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom ..................... gebilligt.
NACHRICHTLICHE UBERNAHME § 9 Abs.6 BauG
Flachen fur Wald § 9 Abs.1 Nr.18b BauGB Neukalen Biirgermeister
Umgrenzung von Schutzgebieten/ -objekten i.S.d. Naturschutzrechts
B - gesetzlich geschiitztes Biotop ) 7.  Der katastermaRige Bestand an Flurstiicken aus ..................... wird als richtig dargestellt bescheinigt.
VSG - europaisches Vogelschutzgebiet Mecklenb. Schweiz und Kummerower See Die lagerichtige Darstellung der Grenzpunkte wurde nur grob gepriift. Die vollstandige und lagerich-
Grenze von Gebieten mit bekannten Bodendenkmalen tige Darstellung des Gebaudebestandes konnte nicht tberprift werden. Regressanspriiche kdnnen
(Bodendenkmal Farbe BLAU "Alte Ziegelei") nicht abgeleitet werden.
( ) Demmin Leiter Kataster- und Vermessungsamt
Art und Maf der baulichen Nutzung/ Uberbaubare Grundstiicksflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB) " ! u ung
1.1 Das Sondergebiet "Photovoltaikanlage" (SO PV) dient der Errichtung eines Solarkraftwerkes.
Zuléssig sind gemaf § 11 Abs. 2 BauNVO:
- bauliche Anlagen, die der Stromerzeugung aus Solarenergie dienen (feststehende Photovoltaikanlagen ) A . .
) 9 ) gung ) . 9 ( N ) . J ) 8. Die Genehmigung der Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
- die dem Solarpark dienenden Nebenanlagen wie Geb&aude und Anlagen fiir sonstige elektronische Betriebs- i . B N .
o ) ) Text (Teil B) wurde mit Verfligung der htheren Verwaltungsbehoérde vom
einrichtungen wie Wechseltrichter, Transformatoren, Schaltanlagen . i . . i
X o . . N 8 mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt.
- eine Einzaunung zur Sicherung der Anlage mit einer Héhe von bis zu 2,30m. . i .
o i 8 X B o . . Die Nebenbestimmungen wurden durch den satzungsandernden Beschluss der Stadtvertretung
1.2 Im SO PV ist fur die Ermittlung der Grundflachen neben der versiegelten Flache die Ubertraufte Flache in senk- N o R i . N .
L . - . o . VOM ooiiiiiiiiieieeeeeee erfillt; die Hinweise sind beachtet. Das wurde mit Verfligung der htheren
rechter Projektion auf die Gelandeoberflache maRRgebend, die innerhalb des festgesetzten SO PV liegt. . e
Verwaltungsbehérde vom .................... JAZ: bestatigt.
1.3 Das Gewerbegebiet GE dient vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich beléstigenden Gewerbebetrieben,
das eingeschréankte Gewerbegebiet (GEe) dient der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht
wesentlich stéren. Im GE und GEe sind folgende Arten von Gewerbebetrieben zulassig: Neukalen, Burgermeister
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhauser, Lagerplatze und o6ffentliche Betriebe
- Geschafts-, Biiro- und Verwaltungsgebaude. 9. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und aus dem Text (Teil B), wird
GemaR §1 Abs.5 BauNVO werden im GE und GEe die allgemein zuldssigen Arten von Nutzungen nach §8 Abs.1] hiermit ausgefertigt.
Nr.3 und 4 BauNVO (Tankstellen, Anlagen fur sportliche Zwecke) nicht zugelassen.
Ausnahmsweise kdnnen im GE und GEe zugelassen werden: Neukalen Biirgermeister
- Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber und Betriebsleiter.
GemaR 81 Abs.6 BauNVO werden im GE und GEe die ausnahmsweise zulassigen Arten von Nutzungen nach 8§
Abs.2 Nr.2 und 3 BauNVO (Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, Vergniigungs- 10. Die Erteilung der Genehmigung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wahrend der Dienst-
statten) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. zeiten von jedermann eingesehen werden kann und tiber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am
2. Flachen fur MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft | ~  “oreeess im T T ortsiiblich bekannt gemacht worden. .
(§ 9 Abs.1 Nr.20 und § 9 Abs.1a BauGB) In der Bekﬁnntmac_:hung ist at]f die Gelt(_andmac_hung der Verletzung von Verfahrens- und Eormschnften
2.1 Das Sondergebiet "Photovoltaikanlage" ist auBerhalb der baulichen Anlagen als Vegetationsflache zu erhalten und von Mangeln in der Abwagung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 214 f. BauGE) und auf die Bestmjmun—
bzw. durch Einsaat oder Selbstbegriinung wiederherzustellen. Die Flachen sind mindestens 1x und héchstens gendes § 5 Abs. 5 der Kommunalvgrfass_ung M-V vom 08.06.2004 (GVOBI. M-V S. 205 zuletzt geandert
3x jahrlich nach dem 1.Juli zu mahen bzw. zu beweiden. Das Mahgut ist zu entfernen. Auf eine Bodenbearbei- am 14.09.2004 GVOBI. M-V 5.9) hingewiesen worden.
tung sowie den Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten. _ . . .
2.2 Die Einzaunung zur Sicherung der Anlage hat mit einer Bodenfreiheit von 10cm zu erfolgen. Die Satzung ist it ADIAUT dES woo.ovvveeeerve in Kraft getreten.
2.3 Das Kleingewasser (geschiitztes Biotop DEM 03527) ist zu renaturieren und zum Gewerbegebiet mit einer 5 m
breiten Pufferzone zu versehen. Die MaRnahme umfasst: Neukalen, Burgermeister
- die Beseitigung von Bauschutt und Unrat,
- die Entfernung von Gehdlzen am West- und Nordrand
- die Beseitigung des im Wasser liegenden Totholzes
- die Entschlammung der Sohle
- die Abflachung der von Gehdlzen befreiten Boschung auf eine Neigung <1:3 und die Entwicklung einer S t a d t N e u k a I e n
strukturreichen, von Gehdlzen freizuhaltenden Ufervegetation. Projekt:
Auch die Pufferzone ist durch eine spate Mahd alle ein bis zwei Jahre dauerhaft von Gehdlzen freizuhalten. Land kre|s MeCklenbu rg |SChe Seen pla‘[te
2.4 Die nach §9 Abs.1 Nr.20 BauGB festgesetzten Flachen auf dem Flurstiick 321/3 sind der natirlichen Sukzession Satzu n g u ber d en Bebau un g S p I an N r. 8
o n H H n
2u Uberlassen. Photovoltaikanlage Alte Ziegelei
2.5 Die Baufeldfreimachung ist im Zeitraum vom 16. Juli bis zum 14. Marz des Folgejahres durchzufiihren.Falls der | Auftraggeber: MSE Moderne Energiesysteme GmbH Parchim
Beginn der Bautatigkeit in die Hauptbrutzeit der Vogel (15. Méarz bis 15. Juli) fallen sollte, ist eine 6kologische durch den stadtebaulichen Vertrag nach § 11 mit der Stadt Neukalen
Baubegleitung durch ein Fachbiiro erforderlich. vertreten durch das
3.0 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (8 9 Abs.1 Nr.21 BauGE) Amt Malchin am Kummerower See, Markt, 17139 Malchin
3.1 Auf der in der Planzeichnung festgesetzten privaten Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung "Solarpark- | Plan: Plan zur Satzun g Uber den Bebauun gsp lan Nr. 8
zufahrt" werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Betreiber der Solaranlage und der im Plangebiet Dinlna. R, Nietiedt V.Sc/DPL
ansassigen Gewerbebetriebe, einschlieRlich deren Gaste und Versorger festgesetzt; die Zufahrt zum Lésch- N:\2015B016\B-Planverfahren 2015\dwg\Entwurf.dwg Digl:»lng: U, Sehirmann A Jestrasbeky.
wasserteich ist gewéhren. Phase:
3.2 Auf den in der Planzeichnung mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flachen F1 und F2 werden ‘ . ‘ A & s GmbH NeUbrandenburg Entwurf
folgende Rechte festgesetzt: archltel_den - stadtplaner - ingenieure Satum:
F1: Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der im GEe Teilgebiet 2 und der im GE (Teilgebiet 1-3) ansassigen - August-Milarch-Strale 1 17033 Neubrandenburg 16.04 2'015
Gewerbebetriebe und der Versorger ' ‘ ' Tel.: (0395) 581020 Fax: (0395) 5810215 —
F2: Geh- und Fahrrecht zugunsten des Funkmastbetreibers. e-mail: architekt@as-neubrandenburg.de  [MaRstab: 1:100(




Stadt Neukalen

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Satzung uber den Bebauungsplan Nr. 8
.Photovoltaikanlage Alte Ziegelei“, Neukalen

Begrindung zur Satzung (8§ 2a und § 9 Abs. 8 BauGB)
mit Umweltbericht und Berlicksichtigung der Belange des Artenschutzes

Auftraggeber:
Auftragnehmer: e

| 4 [ 4
Bearbeiter:

Planungsstand:

MSE Moderne Energiesysteme GmbH

Putlitzer StraRe 27, 19370 Parchim
Im Einvernehmen mit der Stadt Neukalen
tuber das Amt Malchin am Kummerower See

A & S GmbH Neubrandenburg
architekten . stadtplaner . ingenieure
August—Milarch—Straf3e 1
17033 Neubrandenburg

& 0395 -581 020

0395 — 581 0215

D4 architekt@as-neubrandenburg.de
“B  www.as-neubrandenburg.de

Dipl.-Ing. Rosemarie Nietiedt
Architektin fur Stadtplanung

Dipl.-Ing. Ursula Schirmann
Landschaftsarchitektin

M.Sc.Aleksandra Jastrzebska
Landschaftsarchitektur und Umweltplanung

Entwurf vom ..................
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1.0 Praambel

Am Standort der Alten Ziegelei erfolgte von 1778 bis 1990 die Produktion von Ziegelsteinen.
Nach der Stilllegung im Jahr 1990 lagen die Flachen brach. Uber zwei Jahrzehnte ist es der
Stadt nicht gelungen, die Ziegelei mit den dazugehdrenden Baulichkeiten nachhaltig zu si-
chern und einer sinnvollen Nutzung zuzufihren.

In Zusammenarbeit mit einem privaten Investor hat die Stadt 2012 die Ziegelei Peenestadt
Neukalen GmbH gegriindet mit der Absicht auf dem Geléande eine PV-Freiflachenanlage zu
errichten. Fur die mittlerweile sich in einem so prekaren Zustand befindlichen Baulichkeiten
wurde eine Abbruchgenehmigung beantragt; die Genehmigung wurde am 9. November 2012
erteilt.

Zur Herstellung von Baurecht fur die geplante PV-Anlage hat die Stadt Neukalen am
21.02.2013 durch Beschluss das Verfahren zur Aufstellung des B-Planes Nr. 8
.Photovoltaikanlage Alte Ziegelei“ eingeleitet. Im Marz 2013 erfolgte die Plananzeige, die
Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wurde festgestellt.

Das Geldnde wurde in den Jahren 2013/2014 berdumt.

Im Rahmen der 2.Anderung des Flachennutzungsplanes wurde am 21.02.2013 parallel zur
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.8 die Anderung des Flachennutzungsplanes eingelei-
tet. Nach der Auslegung des Vorentwurfes der 2.Anderung des Flachennutzungsplanes hat
die Stadtvertretung am 28.08.2014 beschlossen, dass die Anderungsfreiflache LAlte Ziegelei”
im weiteren Verfahren nicht mehr bericksichtigt wird. Der Vorhabentrdger (die Ziegelei
Peenestadt Neukalen GmbH) hatte die Stadtvertretung zwischenzeitlich dartber informiert,
dass eine Umsetzung des Vorhabens ,PV-Anlagen Alte Ziegelei* nicht erfolgen wird. Die
Stadtvertretung Neukalen hat beschlossen, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8
ausgesetzt wird und eine Uberplanung der Flachen erst nach Bekanntwerden neuer Be-
bauungsabsichten erfolgen soll.

Im Februar 2015 hat die MES Moderne Energiesysteme GmbH Parchim die Stadt Neukalen
daruber informiert, dass sie am Standort die Errichtung einer PV-Freiflachenanlage beab-
sichtigt. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.8 wurde wieder aktiviert.

Am 19.03.2015 hat die Stadtvertretung Neukalen den Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr.8
,Photovoltaikanlage Alte Ziegelei* gebilligt und zur frilhzeitigen Offentlichkeits- und Behor-
denbeteiligung bestimmt.

Die Stadtvertretung Neukalen hat am 19.03.2015 aufRerdem beschlossen, dass die Festset-
zungen des Bebauungsplanes im Rahmen der 3.Anderung des Flachennutzungsplanes in
Ubereinstimmung mit den Darstellungen des Flachennutzungsplanes gebracht werden sol-
len.
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2.0 Planungsgrundlagen / Verfahren

Rechtsqgrundlage

Rechtsgrundlage fiir die Aufstellung des Bebauungsplanes ist das Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2415), zuletzt geandert
durch das Gesetz vom 20. November 2014 (BGBI. | S. 1748).

Fur die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § la ist gem&R § 2 Abs. 4
BauGB im Rahmen des Verfahrens eine Umweltprifung durchzufiihren, in der die voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet werden.

Weitere Rechtsgrundlagen fur die Aufstellung des Bebauungsplanes sind:
¢ die Baunutzungsverordnung (Bau NVO)
o die Planzeichnungsverordnung (PlanzV)

Kartengrundlage

Lage- und Hohenplan vom 20.08.2013, Vermessungsbiro Dipl.-Ing. H. Weinert, Demmin,
Ho6henbezug NHN (ergénzt und aktualisiert im Rahmen des Aufstellungsverfahren)

Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Gemal § 1 Abs. 4 BauGB sind Bebauungsplane den Zielen der Raumordnung und Landes-
planung anzupassen. Nach dem regionalen Raumentwicklungskonzept ,Mecklenburgische
Seenplatte” (RREP) liegt die Stadt Neukalen im Nahbereich des Ordnungszentrums Malchin.
Der Stadt Neukalen wurde die Funktion eines Siedlungsschwerpunktes zugeordnet.

Laut landesplanerischer Stellungnahme vom 23.04.2013 zur Plananzeige sind fur das kon-
krete Vorhaben folgende Erfordernisse der Raumordnung relevant:

- Lage in einem Tourismusentwicklungsraum

- Lage an der Grenze zum Européaischen Vogelschutzgebiet ,Mecklenburgische Schweiz
und Kummerower See”“ (Vorbehaltsgebiet Naturschutz u. Landschaftspflege)

- Lage in N&he eines Vorbehaltsgebiet Trinkwasser

- Errichtung von PV-Freiflachenanlagen nur auf wirtschaftlichen und militdrischen Konversi-
onsflachen zulassig

- denkmalbezogene Belange sind zu berticksichtigen

Es wurde festgestellt, dass der Standort, trotz der Lage in einem Tourismusentwicklungs-
raum, keine relevante touristische Funktion hat.

Die naturschutzfachlichen und denkmalbezogenen Belange sind im Bauleitplanverfahren
abzustimmen; die Beseitigung des Baudenkmals ,Alte Ziegelei* wurde genehmigt.

Der Standort ist geeignet fur die Errichtung einer PV-Freiflachenanlage, es handelt sich um
eine wirtschaftliche Konversionsflache.

Das Trinkwasservorbehaltsgebiet liegt nordéstlich zum Geldnde der Alten Ziegelei.

Bei Bertcksichtigung der genannten Erfordernisse stehen dem Vorhaben Ziele und Grund-
satze der Raumordnung und Landesplanung nicht entgegen.
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Im Rahmen der Beteiligung zum Vorentwurf hat die Raumordnungsbehdrde mit Schreiben
vom 27.03.2015 eine weitere Stellungnahme abgegeben, wonach sich keine neuen
raumordnerisch relevanten Sachverhalte ergeben haben. Erganzend wurde auf Programm-
satz 6.5(9) RREP MS hingewiesen, der besagt, dass vor Inbetriebnahme Regelungen zum
Ruckbau der Anlagen bei Nutzungsaufgabe getroffen werden sollen.

Anmerkung: Im Rahmen der Erarbeitung des Entwurfs wurde das Sondergebiet
,Photovoltaikanlage* in seinen Ausgrenzungen geandert. Infolge der Anderungen hat sich
der Anteil der gewerblichen Bauflachen erhéht. Die Raumordnungsbehdrde wird zum Ent-
wurf erneut beteiligt.

Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem Flachennutzungsplan

Die Stadt Neukalen hat einen Flachennutzungsplan aufgestellt und am 10.01.2009 wirksam

bekannt gemacht. In Anpassung an aktuelle Gegebenheiten wurden Darstellungen auf Teil-

flachen geéndert.

o Parallel zur Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 5 ,Erholungsgebiet Alte
Peene* wurde der Flachennutzungsplan in einem 1. Verfahren geandert; die 1. Anderung
wurde am 24.11.2012 wirksam.

e Die Stadt Neukalen hat das 2. Anderungsverfahren am 19.03.2015 durch Beschluss ab-
geschlossen. Parallel zur Aufstellung des B-Planes Nr. 7 ,Beim alten Schlossgarten* wa-
ren die Darstellungen in Teilflachen an der Peene zu &ndern. Die 2. Anderung umfasst die
Teilflachen am Hafen zwischen Peene und Schéafer-Teichplatz. Im Verfahren wurde die
urspriinglich vorgesehene Anderung im Bereich der Alten Ziegelei zuriickgenommen.

Im wirksamen Flachennutzungsplan ist der Bereich ,Alte Ziegelei* dem Aul3enbereich zuge-
ordnet und mit Darstellungen als ,Flache fiir die Landwirtschaft* Giberplant worden. Das Ent-
wicklungsgebot des Bebauungsplanes aus dem Flachennutzungsplan ist derzeit nicht gege-
ben.

Am 19.03.2015 hat die Stadtvertretung beschlossen, dass die Darstellungen im Bereich ,Alte
Ziegelei* in einem 3. Anderungsverfahren in Ubereinstimmung mit den Festsetzungen des
Bebauungsplanes gebracht werden sollen. Die Entwicklung des Bebauungsplanes aus den
kunftigen Darstellungen des Flachennutzungsplanes ist somit gegeben.

Verfahren

Am 21.02.2013 hat die Stadtvertretung beschlossen, dass der Bebauungsplan Nr.8
.Photovoltaikanlage Alte Ziegelei* aufgestellt werden soll. Der Aufstellungsbeschluss wurde
ortsiiblich bekannt gemacht, im Méarz 2013 erfolgte die Plananzeige.

Das Verfahren wurde im Sommer 2014 ausgesetzt.

Am 19.03.2015 hat die Stadtvertretung beschlossen, dass das begonnene Verfahren weiter-
gefiihrt wird; der Vorentwurf wurde gebilligt und zur friihzeitigen Offentlichkeits- und Behor-
denbeteiligung bestimmt.

Die Beteiligung der Offentlichkeit erfolgte durch Einwohnerversammlung am 9.04.2015; die
Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung berihrt werden kann, wurden durch Scoping am 09.04.2015 unterrichtet und zur Abga-
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be einer Stellungnahme und zur AuBerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung nach 8§ 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert.

Am 19.04.2015 hat die Stadtvertretung den Entwurf des Bebauungsplanes gebilligt und zur
offentlichen Auslegung und Behordenbeteiligung bestimmt.

3.0 Raumlicher Geltungsbereich / Ausgangsbedingungen

Réaumlicher Geltungsbereich

Der rAumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst das Geldnde der ehemaligen
Ziegelei in Neukalen und It. Aufstellungsbeschluss die Flurstiicke 270/2, 270/3, 270/4, 272/3,
27214, 321/1, 321/2, 322, 323/2, 323/3 der Flur 5 / Gemarkung Neukalen.

Die im Lage- und H6henplan vom August 2013 ausgewiesenen Flurstiicke sind heute nicht
mehr aktuell; es erfolgten zwischenzeitlich weitere Teilungen und Anderungen.

Das aktuelle Kataster wurde in die Kartenunterlage Glbernommen und der Geltungsbereich
mit Erarbeitung des Vorentwurfs geringflgig geéndert.

Der Geltungsbereich ist in der Planzeichnung ausgegrenzt und umfasst eine Flache von ins-
gesamt ca. 7,1 ha und aktuell folgende Flurstiicke bzw. Flurstiicksteilflachen der Flur 5, Ge-
markung Neukalen:

e FS 270/6, 270/7, 270/8, 27216, 272/8, 272/9, 272/10, 323/5, 323/6, 323/7, 323/8 und
e Teilflache FS 270/5.

Der Ziegeleistandort liegt stidwestlich im Abstand zur bebauten Stadt und ist von der L20
aus Uber eine gemeindliche ErschlieBungsstral3e erreichbar. Die Erschlielungsstrafl3e be-
grenzt das Plangebiet im Norden. Ostlich und im Abstand zum Plangebiet verlauft die L20.
Im Suden ragen Waldflachen in das Plangebiet hinein und parallel zum Plangebiet verlauft
ein von der L20 abzweigender oOffentlicher Weg (lUberértlicher Rad- und Wanderweg). Im
Westen begrenzen Flurgehélze das Plangebiet.

Ausgangsbedingungen

Die urspriingliche Ziegeleianlage umfasste die Ziegelei mit Wohnhaus, Kornscheune, Stall-
gebaude, Garten- und Ackerflachen. Nach der Enteignung 1945 entstanden weitere Anlagen
(Presseanlagen, Ringofen etc.); am Standort wurden ein Sozialgeb&ude und eine Verkaufs-
stelle errichtet. Entlang der Erschliefungsstral3e entstanden spéater mehrgeschossige Wohn-
bebauungen (1958 ein 8 WE-Block, 1963 ein 15 WE-Block und 1971 ein 12 WE- Block).
1990 wurde das Ziegelwerk von der Treuhand ibernommen und geschlossen.

Seit der Stilllegung lagen die Flachen brach. Der Stadt war es nicht gelungen, die baulichen
Anlagen nachhaltig zu sichern und einer sinnvollen Nutzung zuzufiihren. Das Objekt Alte
Ziegelei ging, nachdem auch ein zwischenzeitlicher Verkauf keine die Objekte sichernde
Investitionen zur Folge hatte, wieder in Eigentum der Stadt zuriick.
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Gemeinsam mit einem privaten Investor hat die Stadt Neukalen 2012 die Ziegelei
Peenestadt Neukalen GmbH gegriindet mit dem Ziel, nach Abbruch der Baulichkeiten am
Standort eine PV-Freiflachenanlage zu errichten.

Der Abbruch der baulichen Anlagen wurde beantragt und die Abbruchgenehmigung im No-
vember 2012 erteilt. Die Flachen wurden ordnungsgeman berdumt bis in eine Tiefe von 0,3m
unter Gelénde, d.h. der Unterbau der Betonflachen und die Fundamente der ehemaligen
Gebaude und Hallen wurden nicht zuriickgebaut. Das Gelédnde wurde anschlieRend, wie
beauflagt, hergerichtet (planiert und mit Rasenansaat versehen). Der ehemalige Kleinbahn-
damm im sudlichen Bereich des Ziegeleigelandes und die in der Vermessung eingetragene
»hicht betretbare Flache" sudlich des Tierheimes wurden zuriickgebaut, wobei die Gehdlze
entfernt wurden. Aufgrund des Altlastverdachts wurden der Boden und das Abbruchmaterial
entsorgt; Verfullungen des Ziegelbruchs auf dem Gelande wurden nicht zugelassen.

Die Beraumung und Entsorgung erfolgte in Abstimmung mit den staatlichen Behdrden (Na-
turschutz- und Denkmalschutzbehérden, Staatliches Amt fir Landwirtschaft und Umwelt).

Mit Abbruch der baulichen Anlagen ist das Einzeldenkmal ,Alte Ziegelei* aus der Denkmallis-
te zu streichen; das Bodendenkmal ,Alte Ziegelei* bleibt in der Denkmalliste gefihrt.

Im Bereich der Zufahrt und auf den Flachen parallel zur ErschlieBungsstral3e sind bauliche
Anlagen erhalten geblieben. Das betrifft zum einen das ehemalige Verwalterhaus mit den
Nebenanlagen (Schuppen, Garagen, Eiskeller) am nordwestlichen Rand des Plangebietes.
Das ehemalige Verwalterhaus, ein eingeschossiges Backsteingebaude, ist leer stehend, am
Giebel wurden Holzverkleidungen angebracht und als Ausgleichsmalinahme im Zuge des
Abbruchs Sommerquartiere fir Flederm&use geschaffen. Zum anderen betrifft das die an der
Zufahrt erhaltenen baulichen Anlagen (ehemalige Baracke und Nebenanlagen am norddstli-
cher Rand des Plangebietes), die als Tierschutzheim genutzt werden und deren Nutzung am
Standort bertcksichtigt bleiben soll.

Der zwischen Tierschutzheim und ehemaligem Verwalterhaus liegende Ldschwasserteich
muss zur Sicherung der Loschwasserversorgung der Auf3enbereichssiedlung erhalten blei-
ben; die Zuwegung ist tiber eine im Grundbuch eingetragene Grunddienstbarkeit gesichert.

Im sudlichen Teil des Plangebietes befindet sich ein Sendemast (Mobilfunkanlage), der im
Bestand zu beriicksichtigen ist. Die Zuwegung ist Uber eine Grunddienstbarkeit gesichert.
Vom sidlich, parallel zur Plangebietsgrenze verlaufenden 6ffentlichen Weg aus, ist die
Begehbarkeit jederzeit zu sichern sowie das Befahren mit Kraftfahrzeugen zu ermdglichen.

Am ndrdlichen Rand des Plangebietes befinden sich geschiitzte Baume (Birken, Ahorn, Ei-
che, Esche) und Straucher. Zwischen Loschwasserteich und Zufahrt liegt ein Haufen Ab-
bruchmaterial, der noch entsorgt wird. Im planierten Geléandebereich stehen einzelne ge-
schitzte Baume (Birke, Linde, Kastanie, Kiefer).

Am dstlichen Rand befindet sich ein Kleingewésser (gesetzlich geschiitztes Biotop), das zu
erhalten ist. Das Gewasser ist in den historischen topographischen Karten von 1900 und
1980 noch nicht verzeichnet. Es wurde vermutlich zum Auffangen des Niederschlagswassers
angelegt und mit einem Uberlauf in die Senke ¢stlich des Plangebietes versehen. Norddst-
lich zum Kleingewasser sind Restbesténde eines ehemaligen Obstgartens zu finden. Die
feuchte Senke Ostlich des Plangebietes ist gepragt durch einen artenarmen Schilfbestand
der ein geschitztes Biotop darstellt. Nach der Aufgabe der gartnerischen Nutzung hat sich
das Landrohricht ausgedehnt, so dass das geschutzte Biotop nun in das Plangebiet hinein-
ragt. Am westlichen Plangebietsrand bilden Feldgehdlze die Abgrenzung zur freien Land-
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schaft, die im sudlichen Bereich vorhandenen Feldgehélze sind als gesetzlich geschitztes
Biotop erfasst.

Das Landschaftsschutzgebiet ,Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See“ tangiert
das Plangebiet im Westen und im Stden. Teile des Waldes im Suiden des Plangebietes ge-
héren zum Européischen Vogelschutzgebiet DE 2242-401 ,Mecklenburgische Schweiz und
Kummerower See”.

3.0 Inhalt des Bebauungsplanes
3.1 Stadtebauliches Konzept / Projektbeschreibung

Geplant ist der Bau einer Solarstromanlage mit Nebeneinrichtungen. Die Zufahrt erfolgt tber
die vorhandene Anbindung an die nérdlich zum Plangebiet verlaufende ErschlieRungsstralie.

Im Rahmen der Erarbeitung des Entwurfs wurden die fir die Errichtung der PV-Anlagen vor-
gesehenen Flachen reduziert, da der Vorhabentrager die Realisierung einer kleineren Anla-
ge beabsichtigt. Diese soll auf den Flachen im Westen und Stiden des Plangebietes entste-
hen. Im Stden werden Bebauungsabstande von 30 m zum Stadtwald eingehalten. Die Mo-
dule werden in Form eines Pultdaches, nach Siden geneigt, angeordnet. Die vorhandene
Mobilfunkanlage im sudlichen Teil des Plangebietes wird berticksichtigt; die Module werden
in diesem Bereich so angeordnet, dass eine Zuwegung zur Anlage vom sidlich gelegenen
Waldweg aus gegeben bleibt. Die Anlage wird durch einen Zaun umgrenzt.

Die Stadtvertretung Neukalen hat mit Beschlussfassung Uber den Entwurf des Bebauungs-
planes entschieden, dass die im nordlichen und 6stlichen Teil des Plangebietes liegenden
bebauten und unbebauten Flachen, die nicht mit PV-Anlagen bestanden werden, gewerbli-
chen Entwicklungen vorbehalten sein sollen. Mit Errichtung der PV-Anlage im Gewerbege-
biet Nord sind hier gewerbliche Entwicklungen nur noch auf einer einzelnen kleinen Flache
maglich. An der Alten Ziegelei kbnnen nun grofRere Flachen bei Bedarf zur Verfligung ge-
stellt werden; im Bebauungsplan Nr.8 erfolgen Festsetzungen als Gewerbegebiet bzw. ein-
geschranktes Gewerbegebiet.

Die Biotope am 6stlichen und westlichen Plangebietsrand bleiben erhalten.
Der vorhandene Loéschwasserteich dient auch zukinftig der Léschwasserversorgung des
Siedlungsbereiches an der Alten Ziegelei.

3.2 Planfestsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Im Bebauungsplan erfolgen Festsetzungen als Sondergebiet (Zweckbestimmung:
Photovoltaikanlage) und als Gewerbegebiet bzw. eingeschranktes Gewerbegebiet.

Die im Plangebiet liegenden und fur die Errichtung der PV-Anlage vorgesehenen Flachen
werden gemal § 11 Abs. 2 BauNVO als Sonstiges Sondergebiet (Sondergebiet fir Anla-
gen zur Nutzung der Sonnenenergie) festgesetzt. Als Zweckbestimmung und Art der Nut-
zung wird ein Sondergebiet ,,Photovoltaikanlage* (SO PV) festgesetzt.
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Das Sondergebiet ,Photovoltaikanlage” dient der Errichtung eines Solarkraftwerkes.
Die Zweckbestimmung wird durch den abschlieRenden Nutzungskatalog definiert.
Im Bebauungsplan werden folgende Festsetzungen getroffen:

Das Sondergebiet ,Photovoltaikanlage” dient der Errichtung eines Solarkraftwerkes.

Zulassig sind gemaf § 11Abs.2 BauNVO:

e bauliche Anlagen, die der Stromerzeugung aus Solarenergie dienen (feststehende
Photovoltaikanlagen)

o die dem Solarpark dienenden Nebenanlagen, wie Geb&aude und Anlagen flr sonstige
elektronische Betriebseinrichtungen, wie Wechselrichter, Transformatoren, Schaltanlagen

e eine Einz&unung zur Sicherung der Anlagen mit einer Hohe von bis zu 2,30 m

Innerhalb des Sondergebietes ist das Verlegen von Erdkabeln, die dem Solarkraftwerk die-
nen, zulassig.

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden durch Baugrenzen festgelegt. Im B-Plan wird
ein zusammenhangendes Baufeld ausgewiesen. Im Suden wird die Baugrenze im Abstand
von 30 m zur Waldgrenze festgesetzt, der gesetzlich nach § 20 LWaldG M-V geforderte Be-
bauungsabstand wird eingehalten.

Innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen werden aufgrund von einzuhaltenden Mo-
dulabstanden zur Vermeidung von Verschattung maximal 60 % fur die Errichtung der
Photovoltaikanlagen und deren Nebenanlagen in Anspruch genommen. Im Bebauungsplan
wird eine maximale Grundflachenzahl GRZ 0,6 festgesetzt (88 16, 17 und 19 BauNVO).

Bei der Ermittlung der Grundflachenzahl ist fiir die Photovoltaikanlagen die Ubertraufte Fla-
che in senkrechter Projektion auf die Gelandeoberflache mal3gebend.

Im Bebauungsplan wird die zuladssige Héhe der baulichen Anlagen mit einer H6he von max.
4,00m tber NHN vorgegeben (Bezugspunkt sind die im Lage- und Hohenplan angegebenen
Hohen /Hohenbezug NHN).

Die im nordlichen und 6stlichen Teil des Plangebietes liegenden bebauten und unbebauten
Flachen, die nicht fir die Errichtung der PV-Freiflachenanlage vorgesehen sind, werden als
Gewerbegebiet (GE) bzw. eingeschranktes Gewerbegebiet (GEe) festgesetzt.

Das Gewerbegebiet (GE) dient vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich bel&sti-
genden Gewerbebetrieben. Als GE werden die sudlich der vorhandenen Zufahrt und stdlich
des Tierschutzheimes liegenden Flachen ausgegrenzt. Die Flachen liegen im Abstand zu
den nérdlich an das Plangebiet angrenzenden vorhandenen Wohnbebauungen. Das GE wird
von Anlagen der E.DIS AG geschnitten, die zu beriicksichtigen sind und das Gebiet in 3 Teil-
flachen gliedert. Das eingeschrankte Gewerbegebiet (GEe) umfasst die am nérdlichen
Rand unmittelbar in Nachbarschaft zu den vorhandenen Wohnbebauungen liegenden Teil-
flachen. Das sind im Einzelnen die Flachen zwischen der vorhandenen Zufahrt und der nord-
lichen Plangebietsgrenze (Teilflache 1: ehemaliges Verwalterhaus einschlief3lich der Flachen
um den Léschwasserteich) sowie die siddstlich an der Zufahrt liegenden Flachen (Teilflache
2: Standort Tierschutzheim). Im GEe sollen nur Gewerbebetriebe zuléssig sein, die das
Wohnen nicht wesentlich storen (Storgrad wie im Mischgebiet). Im Bebauungsplan erfolgen
Festsetzungen, dass das eingeschrankte Gewerbegebiet der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben dient, die das Wohnen nicht wesentlich stdren.
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Gemal 8§ 8 Abs.1 BauNVO sind im Gewerbegebiet zulassig:

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhduser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe,
2. Geschafts-, Biro- und Verwaltungsgebaude,

3. Tankstellen,

4. Anlagen fur sportliche Zwecke.

Gemal 8§ 8 Abs.2 BauNVO sind im Gewerbegebiet ausnahmsweise zulassig:

1. Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die den Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniber in Grundfla-
che und Baumasse untergeordnet sind

2. Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,

3. Vergnugungsstatten.

Gemal § 1 Abs.5 BauNVO werden im GE und GEe die allgemein zuldssigen Anlagen nach
§ 8 Abs.1 Nr.3 und 4 (Tankstellen und Anlagen fur sportliche Zwecke) nicht zugelassen. Das
Plangebiet liegt im Abstand zur bebauten Stadt und die nicht mit PV- Anlagen Uberbauten
Flachen sollen der Ansiedlung von Gewerbebetrieben vorbehalten sein.

Gemal3 § 1 Abs.6 BauNVO werden im GE und GEe die nach 8 8 Abs.2 Nr.2 und 3 aus-
nahmsweise zulassigen Arten von Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Im GE werden nicht erheblich belastigende Gewerbebetriebe und im GEe nur Gewerbebe-
triebe, die das Wohnen nicht wesentlich stdrend zugelassen. Im GE und GEe sind im Einzel-
nen folgende Arten zulassig:

o Gewerbebetriebe aller Art, Lagerh&user, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe,
e Geschafts-, Biro- und Verwaltungsgebaude

Ausnahmsweise zuléassig sind Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie
fur Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegen-
Uber in Grundflache und Baumasse untergeordnet sind.

Im Bebauungsplan werden fiir das GE und GEe folgende Festsetzungen zum Mald der
baulichen Nutzung und Bauweise getroffen:

e GRZ:GEeO0,6/GEO0,8
e Il Vollgeschosse zuldssig (Hochstmal3)
o offene Bauweise.

Die Baufelder werden durch Baugrenzen vorgegeben. Im GEe Teilgebiet 1 werden einzelne
Baufelder ausgewiesen und am Nordgiebel sowie an der Ostfassade des ehemaligen Ver-
walterhauses Baulinien festgesetzt. Die vorhandenen Ansichten des ehemaligen Verwalter-
hauses sollen erlebbbar bleiben. Das Fledermausquartier ist dauerhaft zu erhalten.
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Sonstige Festsetzungen

o Der vorhandene Loschwasserteich dient auch zukinftig der Loschwasserversorgung;
im Bebauungsplan erfolgen Festsetzungen als Wasserflache in der Zweckbestim-
mung ,Loschwasserteich*.

o Die vorhandenen Nutzungen am sudlichen Rand des Plangebietes werden entspre-
chend als ,Flachen fir die Landwirtschaft* (Festsetzung nach 8 9 Abs.1 Nr. 18a
BauGB) und ,Flachen fiir Wald* (nachrichtliche Ubernahme nach 89 Abs.6 BauGB)
Uberplant.

e Auf dem Flurstiick 272/10 befindet sich der Funkmast; im Bebauungsplan erfolgen
Festsetzungen als ,Flachen fiir Versorgungsanlagen® in der Zweckbestimmung ,Mo-
bilfunkmast".

e Gemal § 86 LBauO M-V konnen Gemeinden ortliche Bauvorschriften erlassen. Die
Stadt Neukalen hat bestimmt, dass fur das Plangebiet keine 6rtlichen Bauvorschriften
erlassen werden und die Gestaltung den zukiinftigen Bauherren Uberlassen bleiben
soll.

3.3 Erschliel3ung

Verkehrliche ErschlieBung

Die verkehrliche ErschlielBung erfolgt Uber die vorhandene Zufahrt am Tierschutzheim. Im
Bebauungsplan werden die Ein-/ Ausfahrt gekennzeichnet und private Verkehrsflachen be-
sonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung ,Solarparkzufahrt* festgesetzt. Uber
die Zuwegung ist die verkehrliche Anbindung der Gewerbegebiete GE und GEe und des
Loschwasserteiches mit abzusichern; im Bebauungsplan erfolgen Festsetzungen von Geh-,
Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der Anlieger und Versorger.

Die innere ErschlieRung der sudlich der Solarparkzufahrt liegenden Gewerbeflachen soll
privatrechtlichen Regelungen tUberlassen bleiben, sie ist abh&ngig von der Grol3e der zukinf-
tigen Unternehmen. Das Gelande wird hier von Anlagen der E.DIS AG geschnitten, die im
Bereich der alten Wege verlaufen, ein Kabel dient der Versorgung des Mobilfunkmastes. Die
vorhandenen Trassen werden beriicksichtigt. Bis in Hohe des Kleingewassers werden Geh-,
Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der im GEe Teilgebiet 2 und der im GE (Teilgebiet 1-3)
ansassigen Gewerbebetriebe und der Versorger festgesetzt. Fir die das Plangebiet schnei-
denden sonstigen Trassen erfolgen Festsetzungen von Leitungsrechten zugunsten der
E.DIS AG.

Am sudlichen Plangebietsrand verlauft parallel zur Geltungsbereichsgrenze ein 6ffentlicher
Rad- und Wanderweg (Rundweg Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See). Im
Bebauungsplan erfolgen Festsetzungen von Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
mit der Zweckbestimmung ,Rad- und Wanderweg“. Von dieser Verkehrsflache aus ist die
Zuwegung zum Funkturm zu gewdhrleisten; im Bebauungsplan erfolgen Festsetzungen von
Geh- und Fahrrechten zugunsten des Betreibers.
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Stadttechnische Erschlief3ung

Im Bereich der ehemaligen Ziegelei befinden sich keine offentlichen Anlagen zur Trinkwas-
serversorgung und Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes.

Fur den Betrieb des Solarparks ist kein Trinkwasseranschluss erforderlich; eine Abwasser-
entsorgung ist nicht notwendig. Ein Anschluss an das 6ffentliche Telekommunikationsnetz ist
nicht erforderlich. Das auf der Zufahrt und den ErschlielBungswegen sowie auf Wechselrich-
ter- / Trafostation anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist im Plangebiet zur Versi-
ckerung zu bringen.

Im Plangebiet befinden sich Anlagen der Telekom und der E.DIS AG, die im Bestand zu be-
ricksichtigen sind. Im Bebauungsplan erfolgen Festsetzungen von Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechten zugunsten der Versorger bzw. Leitungsrechte zugunsten der E.DIS AG (siehe
Anmerkungen unter Abschnitt ,verkehrliche Erschlie3ung*).

Bei der Ansiedlung von Gewerbebetrieben ist zu beachten, dass keine Anschliisse an zent-
rale Entsorgungsanlagen vorhanden sind. Die Anschlussmdéglichkeiten an vorhandene Anla-
gen sind zu prifen und die Versorgung mit den Versorgungsunternehmen rechtzeitig abzu-
stimmen.

Brandschutz

Die Zufahrt der Feuerwehr zum Plangebiet und zum Léschwasserteich ist gegeben. Die bau-
lichen Anlagen, von denen eine Brandgefahr ausgeht, sind auf dem Grundsttick erreichbar.
Von den Modulen und Gestellen geht keine Brandgefahr aus, fir den Betrieb der Anlagen
sind ein Léschwasseranschluss und die Vorhaltung eines Loschwasservorrates nicht erfor-
derlich. Eine Brandgefahr kann nur von den Wechselrichter- / Trafostation ausgehen (durch
dort vorhandene Ole). Die davon ausgehende Brandgefahr ist gering. Wasser als Loschmit-
tel ist hier fur eine Brandbek&mpfung ungeeignet. Im Brandfall kann die Station kontrolliert
abbrennen, ohne dass ein Ubergreifen auf die Freiflache zu erwarten ist.

Die ortliche Feuerwehr sollte nach Fertigstellung der Anlage mit den Anlagenbestandteilen
vertraut gemacht werden und in die Ortlichkeit sowie die fuir eine Brandbekampfung relevan-
ten Bestandteile der Anlage eingewiesen werden.

3.4 Grunordnungskonzept / Ausgleichsmaflinahmen
Grunflachen

Die nicht Uberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke sind gemald § 8 LBauO M-V zu
begriinen und als private Grunflachen zu erhalten, soweit diese Flachen nicht fir eine ande-
re zulassige Nutzung bendtigt werden. Damit soll erreicht werden, dass der durch die Art und
das Mafl} der baulichen Nutzung bestimmte unbebaute und unversiegelte Anteil an der
Grundstucksflache als Vegetationsflache ausgebildet wird und der Boden seine Funktion im
Rahmen der naturlichen Stoffkreislaufe, die so genannten Puffer- und Regelleistungen, erfil-
len kann. Diese Flachen sind ihrer Nutzung nach private Grinflachen, im baurechtlichen
Sinne jedoch die nicht Gberbauten Teile der Baugrundstiicke, d. h. Teil der Bauflachen. Sie
werden somit in der Planzeichnung nicht als Grinflachen dargestellt. lhre Grol3e ist in der
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Regel abhéngig vom Mal} der baulichen Nutzung und wird dann durch die Grundflachenzahl
bestimmt.

Im Falle von Photovoltaikanlagen stellt sich die Situation anders dar. Hier wird auf der ge-
samten Flache mit Ausnahme der versiegelten Flachen fir Trafo und Wechselrichterstation,
d.h. unter und zwischen den Solarmodulen, die vorhandene Vegetationsschicht erhalten
bzw. durch Einsaat oder Selbstbegriinung eine geschlossene Vegetationsdecke entwickelt.
Die Vegetationsflachen sind mindestens 1 x und héchstens 3 x jahrlich nach dem 1. Juli zu
mahen bzw. zu beweiden. Das Mahgut ist zu entfernen. Auf eine Bodenbearbeitung sowie
den Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln ist zu verzichten.

Das naturschutzfachlich geeignete Management wird im B-Plan festgesetzt und fir die Mo-
dulzwischenflachen entsprechend dem Schreiben des Ministeriums fur Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz vom 27.05.2011 zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung von
Photovoltaik-Freiflachenanlagen als eingriffs- bzw. kompensationsmindernde Maflinahme
angerechnet (siehe auch Punkt 5.2.5.1).

Die eingriffsmindernde MalRnahme umfasst eine Flache von 11.187 m2.

Pflanzbindungen

Das Ziegeleigelande und sein Umfeld werden durch eine Vielzahl von Gehdlzen gepragt.
Das Feldgeholz am sudwestlichen Rand und die Gehoélze am Ufer des Kleingewéssers sind
gesetzlich geschutzte Biotope. Gemal § 18 NatSchAG M-V sind Baume mit einem Stamm-
umfang von mindestens 100 cm, gemessen in einer Hohe vom 1,30 m Uber dem Erdboden,
gesetzlich geschiitzt. Die gesetzlich geschiitzten Baume sind zu erhalten.

Um die beraumte Flache effektiv fir die Erzeugung von Solarenergie zu nutzen, ist beabsich-
tigt, 110 m? Schlehengebiisch am nordlichen Rand des Flurstiicks 272/8 zu beseitigen. Die
Beseitigung des Schlehengeblischs wird in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung bertck-
sichtigt.

Der Umgang mit den Gehdlzen am Ufer des Kleingewassers wird unter ,Mal3hahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft* erlautert.

Die zu erhaltenden Gehoélze sind gemald DIN 18920 ,Schutz von Baumen, Pflanzenbestan-
den und Vegetationsflachen bei Baumafinahmen* vor Beeintrachtigungen zu schiitzten.

MafRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Renaturierung des Kleingewassers

Das Kleingewasser (geschiitztes Biotop DEM 03527) wurde vermutlich nach 1980 zum Auf-
fangen des Niederschlagswassers angelegt und mit einem Uberlauf in die Senke 6stlich des
Plangebietes versehen. Das Gewasser ist im Westen und Nordwesten von hohen, steilen
Bdschungen begrenzt und ringsum von hohen Gehdlzen umgeben, die die Wasserflache
stark verschatten. Die Weiden am Westufer sind stark briichig. Im Wasser hat sich eine gr6-
Rere Menge toter Aste angesammelt. Der Uferbereich im Nordwesten und im Westen ist
durch Bauschuttreste und Unrat belastet.

Das Kleingewéasser ist zu renaturieren und zum Gewerbegebiet mit einer 5 m breiten Puffer-
zone zu versehen, damit es seiner Funktion als Amphibienlaichgewasser besser gerecht
werden kann. Bauschutt und Unrat sind zu beseitigen. Die briichigen Weiden am Westufer
und ein Teil der Gehdlze auf der nordwestlichen Bdschung sind zu entfernen, damit die
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Wasserflache zeitweise besonnt wird. Das Totholz im Wasser ist zu beseitigen und die Sohle
ist zu entschlammen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Isolierschicht nicht beschadigt
wird. Die von Gehdlzen befreiten steilen Béschungen (> 1:2) sind abzuflachen, so dass eine
Neigung von weniger als 1:3 entsteht. In diesem Bereich soll sich durch Sukzession eine
reich strukturierte Ufervegetation entwickeln. Diese ist wie die Pufferzone durch eine spate
Mahd alle 1-2 Jahre dauerhaft von Gehdlzen freizuhalten.

Entwicklung von Réhrichtbestidnden und Rieden

Die feuchte Senke in der Feldflur 6stlich des Plangebietes ist gepragt durch einen artenar-
men vitalen Schilfbestand, der nur kleinrGumig von Sumpfseggenbestédnden unterbrochen
wird.

Nach der Aufgabe der ehemals gartnerisch genutzten Flachen wandert das Schilf-
Landréhricht vom Graben zwischen der Ackersenke und dem Kleingewasser aus in die
Brachflache ein, so dass ein Teil der Brachflache bereits dem geschiitzten Biotop DEM
03537 zugeordnet wurde. Der gemald § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzte Teil der Garten-
brache auf dem Flurstiick 321/1 ist von jeglicher Nutzung freizuhalten, um die weitere Aus-
breitung der Réhrichtbestdnde und Riede zu ermdglichen.

Die Renaturierung des Kleingewéassers sowie die Entwicklung von Réhrichtbestdnden und
Rieden dienen dem Ausgleich gemal3 § 1a Abs. 3 und 8§ 9 Abs. 1a BauGB.

3.5 Immissionsschutz

Die Gemeinden sind verpflichtet, bei der Aufstellung von Bebauungspldnen die Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu bertcksichtigen.

Das Plangebiet liegt im Abstand zur bebauten Stadt.

Die im Bereich der ehemaligen Ziegelei entstandene Siedlung liegt im Auf3enbereich.

Die Solaranlage wird durch Einz&unung gegen unbefugtes Betreten gesichert.

In den GEe-Gebieten an nordlichen Rand werden nur Gewerbebetrieb zugelassen, die das
Wohnen nicht wesentlich stéren. Die Module werden nach Suden geneigt angeordnet, so
dass Blendwirkungen nicht zu erwarten sind.

Eine Beeintrachtigung des Menschen und der umliegenden Nutzungen ist nicht zu erwarten.

3.6 Flachenbilanz

Geltungsbereich gesamt: ca. 7,09 ha 100,0%
Davon: Sondergebiet SO PV ca. 2,83 ha 39,9%
Gewerbegebiet ca. 1,34 ha 18,9%
Eingeschranktes Gewerbegebiet GEe ca. 0,72 ha 10,1%
Verkehrsflachen ca. 0,10 ha 1,4%
Flachen fur die Landwirtschaft ca. 0,64 ha 9,0%
Flachen fur Wald ca. 0,68 ha 9,6%
Biotopflachen ca. 0,32 ha 4 5%
Flachen fur MaRnahmen ..... ca. 0,46 ha 6,5%

Flache fur Versorgungsanlagen (Funkturm) 46 m? 0,1%
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4.0 Umweltbericht
4.1 Einleitung
4.1.1 Kurzdarstellung des Vorhabens

Die ehemalige Ziegelei sudlich von Neukalen wurde 1990 stillgelegt. 2013 wurde das Gelan-
de im Hinblick auf eine Nachnutzung im Wesentlichen beraumt.

Auf der Konversionsflache sowie auf Teilen der sidlich angrenzenden landwirtschaftlichen
Nutzflachen sollen Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie errichtet werden. Auf Teilflachen
soll auch zukiinftig eine gewerbliche Nutzung mdglich sein. Diese wird im nérdlichen Bereich
auf Grund der benachbarten Wohnbebauung in ihrer Storwirkung eingeschrankt. Zur Schaf-
fung des Baurechts wird der Bebauungsplan Nr. 8 ,Photovoltaikanlage Alte Ziegelei* aufge-
stellt.

Das Plangebiet von ca. 7,09 ha umfasst neben 46 m2 Flachen fur Versorgungsanlagen (Mo-
bilfunkmast)

- 2,83 ha Sondergebiet Photovoltaik,

- 1,34 ha Gewerbegebiet,

- 0,72 ha eingeschranktes Gewerbegebiet,

- 0,10 ha Verkehrsflachen,

- 0,64 ha Flachen fur Landwirtschaft,

- 0,68 ha Flachen fur Wald,

- 0,32ha geschutzte Biotope und

- 0,46 ha Flachen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Umweltpriifung nach den Vorschriften
des BauGB durchgefihrt.

Das Gebiet wird durch die Zufahrt von der Ziegelei-StralRe, die an die Landesstral3e 20 an-
gebunden ist, erschlossen.

Den grof3ten Flachenanteil wird die geplante Photovoltaikanlage einnehmen. Sie besteht aus
fest installierten Photovoltaikmodulen, die auf aufgestanderten Modultischen montiert und in
Ost-West-Richtung gereiht werden sowie Nebenanlagen, wie Wechselrichter und Kabel. Die
PV-Anlage erreicht eine Bauhthe von maximal 4,00 m. Fir die gewerbliche Bebauung sind
zwei Vollgeschosse zulassig. Das entspricht einer Héhe von ca. 10 m. Die Grundflachenzahl
von 0,6 bzw. 0,8 gilt fir die Summe der versiegelten Flachen und der durch die Modultische
in senkrechter Projektion Giberdeckten Flachen.

Die Servicewege und die Zufahrt zum Mobilfunkmast bleiben unbefestigt.

Der erzeugte Solarstrom wird tber unteririsch verlegte Kabel transportiert und in das Strom-
netz eingespeist. Ein 2,30 m hoher Zaun mit Bodenfreiheit soll die Anlage umgeben.

Unter den Tischen und in den Zwischenrdumen soll die vorhandene Vegetationsschicht er-
halten bzw. durch Einsaat oder Selbstbegriinung eine geschlossene Vegetationsdecke ent-
wickelt werden. Die Vegetationsflachen sind mindestens 1 x und hdchstens 3 x jahrlich nach
dem 1. Juli zu mahen bzw. zu beweiden. Das Mé&hgut ist zu entfernen.
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Die geschutzten Biotope werden erhalten. Zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und Land-
schaft sind die Renaturierung des Kleingewassers und die Entwicklung von
Roéhrichtbestdnden und Rieden im Anschluss an das Landréhricht vorgesehen.

Die Flachen im 30m-Waldabstand sollen weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden.
Weitere Aussagen zum geplanten Vorhaben sind Punkt 4 der Begriindung zu entnehmen.

4.1.2 Umweltschutzziele aus Ubergeordneten Fachgesetzen und Fachplanungen und
ihre Beriicksichtigung

Fachgesetze

8 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB enthalt eine Auflistung der Belange des Umweltschutzes. Dazu zahlt
die Nutzung erneuerbarer Energie (8 1 Abs. 6 Nr. 7 f). Die Belange des Umweltschutzes
werden bertcksichtigt.

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist die Eingriffsregelung des 8 1 a Abs. 3 BauGB
.V.m. 8§ 21 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu beachten. Es werden Aus-
gleichsmalinahmen festgesetzt.

Gemald 8 20 NatSchAG M-V sind Mafinahmen, die zu einer Zerstérung oder sonstigen er-
heblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigung gesetzlich geschiitzter Biotope fiihren kénnen,
unzulassig. Die Vorschriften zum Biotopschutz werden beriicksichtig.

Gemal § 20 des Landeswaldgesetzes M-V (LWaldG - in der Fassung der Bekanntmachung
vom 27.07.2011 — GVOBI.M-V S. 870) ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf und
Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 m zum Wald einzuhal-
ten. Die Bestimmungen des LWaldG werden beachtet.

Fachplanungen

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP) enthélt
folgende Aussagen:

- Im Energie-, Bau- und Verkehrsbereich soll auf die Anwendung von Malinahmen zur
Reduzierung der Emissionen von Treibhausgasen hingewirkt werden. Bei Vorhaben
und Mal3nahmen zur Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung sollen die direkten und
indirekten Wirkungen auf den Klimaschutz beriicksichtigt werden (Punkt 5.1.4).

- Der weiteren Reduzierung von Treibhausgasemissionen soll u.a. durch MaRnahmen
zur Nutzung regenerativer Energietrager Rechnung getragen werden (Punkt 6.5).

- Voraussetzungen fiir den weiteren Ausbau regenerativer Energietrager sollen an ge-
eigneten Standorten geschaffen werden.
Far von baulichen Anlagen unabhangige Photovoltaikanlagen wird insbesondere auf
Konversionsflachen orientiert (Punkt 6.5).

Der Standort der ehemaligen Ziegelei stellt eine Konversionsflache dar.
Das Gutachterliche Landschaftsprogramm M-V orientiert in Punkt 3.4.12 (Anforderungen und

Empfehlungen an die Energiewirtschaft) darauf, den Einsatz umwelt- und ressourcenscho-
nender Energiequellen zu unterstitzen. Die standortabhé&ngigen Beeintréachtigungen von
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Natur und Landschaft sollen durch die Ermittlung moglichst konfliktarmer Standorte minimiert
werden.

Fir das Plangebiet werden keine MafRnahmen zur Sicherung und Entwicklung 6kologischer
Funktionen sowie Anforderungen und Empfehlungen an die Raumordnung dargestellt.

Der Gutachterliche Landschaftsrahmenplan Mecklenburgische Seenplatte enth&lt in Punkt
2.6.1.11 als naturschutzrechtliche Anforderungen an die Energiewirtschaft, den Einsatz re-
generativer, umwelt- und ressourcenschonender Energiequellen zu unterstitzen. Fir das
Plangebiet sind keine Aussagen enthalten.

Das geplante Vorhaben wird das Angebot regenerativer Energien erweitern.

Der Landschaftsplan der Stadt Neukalen weist fur das Plangebiet keine Erfordernisse und
MalRnahmen aus. Es wurde der Riickbau des ungenutzten Nebengeb&dudes an der ehemali-
gen Bahnstrecke westlich des Standortes empfohlen.

Als KompensationsmaflRnahmen fir den Abbruch der Ziegelei wurden im ehemaligen
Lorenschuppen ein Winterquartier fir Fledermause geschaffen und Nisthilfen fir Rauch-
schwalben angebracht. Daher ist das Geb&ude dauerhaft zu erhalten.

4.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

4.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerk-
male

4.2.1.1 Schutzgut Mensch

Die n&chstgelegene Wohnbebauung befindet sich an der Ziegeleistra3e nérdlich und nord-
westlich des Plangebietes.

Von Bauflachen kénnen schadliche Umwelteinfliisse wie LaArm, Abgase und Erschiitterungen
ausgehen. Diese Emissionen wirken sowohl auf den Boden, das Wasser, die Luft, Tiere und
Pflanzen als auch auf das Leben, die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen so-
wie auf Kultur- und Sachgtter ein (Immissionen).

Wohngebaude weisen gegentuber Immissionen eine hohe Stérempfindlichkeit und eine hohe
Schutzbedurftigkeit auf. Mit dem geplanten Vorhaben sind keine erheblichen Beeintrachti-
gungen des Menschen verbunden. Die Bereiche im Norden des Plangebietes werden als
eingeschrankte Gewerbegebiete festgesetzt. Hier sind nur Gewerbebetriebe zuldssig, die
das Wohnen nicht wesentlich storen. Die Solaranlagen werden im Wesentlichen emissions-
los betrieben. Durch die Reflexion der Sonne an der Moduloberflache kann eine
Blendwirkung auftreten. Ob es an einem Immissionsort (I0) zur Blendung kommt, héangt
nach den ,Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der
BUND/Lander-Arbeitsgemeinschaft fur Immissionsschutz (LAI) vom 13.09.2012 von der La-
ge des IO relativ zur PV-Anlage ab. 10 nérdlich von einer PV-Anlage kénnen nur dann von
einer Blendung betroffen sein, wenn der 10 vergleichsweise hoch liegt (z.B. bei Hochhé&u-
sern) und/oder die PV-Module besonders flach angeordnet sind. Dies trifft auf die zweige-
schossigen Wohnhauser nordlich der Straf3e und die geplante PV-Anlage nicht zu.

Bei IO, die westlich oder dstlich einer PV-Anlage liegen und nicht weiter als 100 m von dieser
entfernt sind, kann es zu Lichtimmissionen kommen, die als erhebliche Belastigung der
Nachbarschaft aufgefasst werden kdnnen. Das dreigeschossige Wohnhaus sudlich der Stra-
Re befindet sich nordwestlich des geplanten Sondergebietes und steht derzeit nahezu leer.
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Die Wohnungen weisen am Ostgiebel keine Fenster auf. Von den Fenstern der Siudfassade
aus versperrt das ehemalige Verwaltungsgebdude, dessen Firsthbhe etwa der Traufhdhe
des Wohnhauses entspricht, den Blick Richtung Stidosten auf die PV-Module, so dass eine
Blendwirkung ausgeschlossen werden kann. Auch durch die Module, die studlich des Wohn-
hauses errichtet werden sollen, ist keine Blendwirkung maoglich.

Eine erhebliche Beeintrachtigung der Bewohner durch Lichtimmissionen infolge von Sonnen-
reflexionen kann somit ausgeschlossen werden.

Storwirkungen durch elektromagnetische Felder und Gefahrdungen durch Stromschlag sind
nicht zu erwarten. Auf3erdem wird der Standort durch die Einzaunung gegen unbefugtes Be-
treten gesichert.

4.2.1.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere

Die Vegetation wird gepragt von den Standortfaktoren Boden, Wasser, Klima und Oberfla-
chengestalt.

Das Gebiet um Neukalen liegt aus pflanzengeografischer Sicht in der Ubergangszone zwi-
schen dem atlantisch beeinflussten Gebiet Westmecklenburgs und der Ostseekiiste sowie
dem subkontinentalen Bereich mit der Uckermark und Mittelbrandenburg. Hier fehlen bereits
die ausgesprochen atlantischen Einfliisse, ohne dass die kontinentalen gré3ere Bedeutung
erlangen.

Die potenzielle natirliche Vegetation ist die Vegetation, die sich bei Wegfall des menschli-
chen Einflusses auf Grund des Wirkungsgefiiges von Boden, Wasser, Klima und Gelénde-
gestalt ausbilden wirde. Ohne die menschliche Beeinflussung wéren mehr als 95% der Fla-
che Mecklenburg-Vorpommerns mit Wald bedeckt.

Sudlich von Neukalen kdmen Buchenwaélder basen- und kalkreicher bzw. mesophiler Stan-
dorte vor. Diese wéren im Plangebiet als Waldgersten-Buchenwald vorzufinden, im Norden
in der Auspragung als Lungenkraut-Buchenwald und im Stden als Perlgras-Buchenwald.

Die Erfassung des Schutzgutes Pflanzen und Tiere erfolgt in Form einer Biotoptypenkartie-
rung nach der ,Anleitung fur die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in
M-V* (LUNG M-V, Materialien zur Umwelt, Heft 2).

Im Rahmen der ortlichen Erhebungen zur Bestandsfassung wurden innerhalb des Be-
bauungsplangebietes folgende Biotoptypen erfasst:

- die groRtenteils beraumten Flachen der ehemaligen Ziegelei und der Gleisanlagen als
14.11.3 Brachflachen der Verkehrs- und Industriegebiete OBV,

- die Baume auf dem Ziegeleigelande als
271 Alterer Einzelbaum BBA (Stammdurchmesser > 50 cm) bzw.
2.7.2 Jungerer Einzelbaum BBJ (Stammdurchmesser < 50 cm),

- der Geholzbestand aus heimischen Strauchern und jungen B&aumen an der Grundsticks-
zufahrt als
13.2.1 Siedlungsgebiisch aus heimischen Gehdlzarten PHX

- das Kleingewésser am 6stlichen Rand des Plangebietes als
545 Vegetationsfreier Bereich nahrstoffreicher Stillgewasser  SEV,

- die Ufervegetation des Kleingewassers als
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6.6.6  Standorttypischer Gehdlzsaum an stehenden Gewéassern VSX,

- die ehemals géartnerisch genutzten Flachen am 06stlichen Rand mit Obstbdumen und
Brombeergebisch als
12.3.4 Kleinrdumiger Nutzungswechsel mit iberwiegendem
Brachflachenanteil ABK,

- der Bereich der o0.g. Brachflache 12.3.4 (ABK), in den Réhrichtbestinde und Riede aus
der benachbarten feuchten Ackersenke eingewandert sind, als
6.2.2 Schilf-Landréhricht VRL,

- das Gelande des Tierschutzvereins als
14.8.2 Gewerbegebiet OIG,

- der Feuerldschteich im nérdlichen Bereich als
5.6.3 Feuerldschteich SYL,

- der Funkmast sudlich des Ziegeleigelandes als
14.10.5 Sonstige Ver- und Entsorgunganlage 0SS,

- die Ackerflache am stidéstlichen Plangebietsrand als
12.1.2 Lehm- bzw. Tonacker ACL,

- das artenarme Saatgrasland auf der ehemaligen Ackerflache im Stidwesten als
9.3.2 Intensivgriinland auf Mineralstandorten GIM,

- die von Schlehe und Hundsrose gepragten Gebusche am westlichen Plangebietsrand als
2.1.2  Mesophiles Laubgebiisch BLM,

- der Mischwald aus Buchen, Birken, Eichen und Fichten (< 10 %) am siudlichen Rand als
1.10.3 Sonstiger Laubholzbestand heimischer Arten WXS und

- der teils im Wald und teils am Waldrand verlaufende unbefestigte Weg als
14.7.3 Wirtschaftsweg, nicht versiegelt ovu

Aussagen zu den Belangen des Artenschutzes sind dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag
zu entnehmen.

Bewertung des Biotoppotenzials

Die Bewertung des Biotoppotenzials erfolgt an Hand der im Vorhabengebiet erfassten Bio-
toptypen.

Folgende Kriterien werden dabei zu Grunde gelegt:

Die Regenerationsfahigkeit spiegelt die Fahigkeit von Lebensraumen wider, &ulR3ere Stor-
wirkungen zu kompensieren und den vor der Stérung bestehenden Zustand wieder herzu-
stellen. Entscheidend fiir das Regenerationsvermdgen ist die fur die Entwicklung des Le-
bensraumes notwendige Zeit unter geeigneten Standortbedingungen.

Die Gefahrdung bzw. Schutzwurdigkeit eines Biotops ist abh&ngig von der naturlichen
bzw. anthropogen bedingten Seltenheit eines Lebensraumes und von der Empfindlichkeit
gegenuber einwirkenden Stdrungen.

Zur Bewertung der Kriterien Regenerationsfahigkeit und Gefahrdung wird die Einstufung in
den "Hinweisen zur Eingriffsregelung (Schriftenreihe des LUNG M-V 1999, Heft 3, Anlage 9)
zu Grunde gelegt.
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Die Gesamtbewertung erfolgt innerhalb einer 4-stufigen Skala:

- sehr hoch

- hoch

Biotoptypen mit einem sehr hohen Potenzial kommen im Plangebiet nicht vor.

mittel

gering.

Code Bio- Biotoptyp Wertstufe Gesamtbewer-
top- tung
karzel Regene- Gefahr-
rations- dung
fahigkeit
Sonstiger Laubholzbestand .
1103 | WXS NSty 0 (-2) 1 mittel-hoch
heimischer Arten
2.1.2 BLM Mesophiles Laubgebiisch 3 2 hoch / § 20
2.7.1 BBA Altere Einzelbaum 4 3/2 hoch
2.7.2 BBJ Jungerer Einzelbaum 1 mittel
Vegetationsfreier Bereich
545 SEV nahrstoffreicher Stillgewasser 3 2 hoch /520
5.6.3 SYL Feuerldschteich - gering
6.2.2 VRL Schilf-Landréhricht 2 2 mittel / § 20
Standorttypischer
6.6.6 VSX Gehdlzsaum an stehenden 3 3 hoch / § 20
Gewassern
12.1.2 ACL Lehm- bzw. Tonacker 1 gering
9.3.2 GIM Intensivgrinland auf Mineral- 1 gering
standorten
KleinrAumiger Nutzungs-
12.3.4 ABK wechsel mit Uberwiegendem 1-2 gering-mittel
Brachflachenanteil
Siedlungsgebiisch aus heimi- .
1321 PHX schen Gehdlzarten 1 gerng
1473 | owu ;\;'Irttsmaﬂsweg' nicht versie- - nicht bewertet
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14.8.2 oIG Gewerbegeiet - nicht bewertet

14105 | oss | Sonstigever-und Entsor- . nicht bewertet
gungsanlage

Brache der Verkehrs- und In- .
14.11.3 OBV dustrieflachen 1 gering

Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts

Am 0Ostlichen Rand des Plangebietes befindet sich das nach § 20 NatSchAG M-V gesetzlich
geschuitzte Biotop DEM 03527 (Biotopname: permanentes Kleingewasser; Weide; Esche;
Erle; Eiche, Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewasser, einschl. der Ufervegetation).

Das geschitzte Biotop DEM 03537 (Biotopname: Landrdhricht stdlich von Neukalen, Geset-
zesbegriff: R6hrichtbestande und Riede) ragt im Osten in den Geltungsbereich hinein.

Das geschitzte Biotop DEM 03514 (Biotopname: Baumgruppe, Gesetzesbegriff: Naturnahe
Feldgehdlze) ragt im Westen in das Plangebiet hinein.

Teile des Waldes im Suden des Plangebietes gehdren wie die Waldflachen aufRerhalb des
Geltungsbereiches und die Offenlandflachen siidlich der ehemaligen Bahntrasse zum Euro-
paischen Vogelschutzgebiet DE 2242-401 ,Mecklenburgische Schweiz und Kummerower
See” (SPA 09). Vertraglichkeitsprifung s. Punkt 5.2.3.

Das Landschaftschutzgebiet ,Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See* und der
Naturpark mit der gleichen Bezeichnung tangieren das Plangebiet im Westen und im Suden.

Auswirkungen der Planung

Vor dem Abbruch der ehemaligen Ziegelei waren 5,11 ha bzw. 72% des Planungsgebietes
mit einer Vegetationsschicht bedeckt. Nach dem Abbruch wurde auf der berdumten Flache
Gras angesat.

Nach der Umsetzung der Planung wird der Anteil der Vegetationsflache 5,52 ha bzw. 77,9%
betragen. Das sind 0,41 ha bzw. 5,8% mehr als vor dem Abbruch. Eine Flache von 1,70 ha
kann von Solarmodulen tberdeckt und verschattet werden. Um die beraumte Flache effektiv
fur die Erzeugung von Solarenergie nutzen zu kdnnen, sollen 110 m? Schlehengebtisch (Bio-
toptyp 2.1.2 Mesophiles Laubgebiisch BLM) am nérdlichen Rand des Flurstiicks 272/8 be-
seitigt werden.
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4.2.1.3 Schutzgut Boden

Die Stadt Neukalen liegt auf einer kleinen Erhebung im flachen Neukalener Becken, das
wéhrend des Mecklenburger Eisvorstol3es ausgeschoben wurde. Gleichzeitig entstand durch
Stauchungs- und Pressungsvorgange die Kerbstauchmoréane sudlich der Stadt, die mit
Hohen bis 98,8 m zu den besonders interessanten geologischen Bildungen der Mecklenbur-
gischen Schweiz gehort.

Das Plangebiet liegt im Bereich des Ubergangs von der Grundmorane zur Endmoréne.

Die Geologische Ubersichtskarte im Kartenportal Umwelt M-V weist Geschiebemergel und —
lehm der Grundmoréane aus.

Nach der Darstellung der Bodenfunktionsbereiche im Kartenportal handelt es sich im Stidos-
ten um sickerwasserbestimmte Lehme und Tieflehme und im Ubrigen Plangebiet um sicker-
wasserbestimmte Sande.

Die Auswertungskarte der Bodenschéatzung (Klassenflachenkarte) weist fur die landwirt-
schaftliche Nutzflache im Westen anlehmigen Sand S| 4 (Bodenzahl 28-34, geringes Er-
tragspotenzial) und im 0stlichen Drittel lehmigen Sand IS 3 (Bodenzahl 44-50, hohes Er-
tragspotenzial) aus.

Auf Grund der mehr als 200-jahrigen baulichen und gewerblichen Nutzung ist der Boden auf
dem Geléande der ehemaligen Ziegelei stark verandert worden und weist einen geringen Na-
turlichkeitsgrad auf. Auf dem alten Gewerbestandort besteht Altlastverdacht. Gemal Bauge-
nehmigung zum Abbruch vom 09.11.2012 wurden Bodenbelastungen aus Werkstatt und
Technikwartung sowie Schadstoffe in der Bausubstanz wie Teer und Asbest vermutet.

Auswirkungen der Planung

Vor dem Abbruch der Ziegelei war eine Flache von 19.789 m2 bzw. 27,9 % der Gesamtflache
versiegelt. Nach der Umsetzung der Planung kénnen 15.698 m2 bzw. 22,1 % versiegelt sein,
so dass sich die Versiegelung um 4.091 m2 bzw. 5,8 % der Gesamtflache reduzieren wird.
Die mit dem Zaunbau und der Verlegung von Elektrokabeln verbundenen Erdarbeiten im
Bereich der PV-Anlage bewirken eine Umlagerung und Durchmischung des vorbelasteten
Bodens.

Erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Boden sind nicht zu erwarten.

4.2.1.4 Schutzgut Wasser

Am 0§stlichen Rand des Plangebietes befindet sich ein permanentes Kleingewasser. Dieses
stellt ein gesetzlich geschiitztes Biotop dar. Es ist zu erhalten und vor Beeintrachtigungen zu
schitzen.

Die Bewertung der Grundwasserverhdltnisse erfolgt auf der Grundlage der Hydrologischen
Kartierung M 1:50 000 (HK 50), Karte der Grundwassergeféahrdung. Sie gibt den
Geschutztheitsgrad des Grundwassers gegenuber flachenhaft eindringenden Schadstoffen
an. Dieser hangt u.a. von der Machtigkeit, Ausdehnung und Beschaffenheit der tber der
Grundwasseroberflache liegenden Schichten (Deckschichten) sowie vom Flurabstand (Tie-
fenlage) der Grundwasseroberflache. Es werden 3 Standorttypen unterschieden:
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A: Das Grundwasser ist gegenuber flachenhaft eindringenden Schadstoffen nicht ge-
schitzt.

B: Das Grundwasser ist gegenuber flachenhaft eindringenden Schadstoffen relativ ge-
schitzt.

C:  Es besteht keine unmittelbare Gefahrdung durch flachenhaft eindringende Schadstoffe.

Das Plangebiet gehdrt zum Standorttyp A 1 (im gepannten Grundwasser im Lockergesetin,
Anteil bindiger Bildungen an der Versickerungszone < 20 %, Flurabstand > 2-5 m). Die
Grundwassergefahrdung ist gegenutber flachenhaft eindringenden Schadstoffen nicht ge-
schitzt.

Gegenuber dem Zustand vor dem Abriss der Ziegelei wird sich die Versiegelung reduzieren,
so dass keine Verminderung der Grundwasserneubildung zu erwarten ist. Durch die in Rei-
hen angeordneten Solarmodule, die insgesamt ca. 1,70 ha Uberdecken, trifft das Nieder-
schlagswasser ungleichméRig verteilt auf dem Boden auf. Das Niederschlagswasser wird
jedoch wie bisher im Boden versickern oder in das Kleingewasser flie3en.

Das in den Gewerbegebieten anfallende Abwasser ist ordnungsgemal zu entsorgen. Auf
das Sorgfaltsgebot des § 5 WHG wird hingewiesen. Auf Grund des ungeschuitzten Grund-
wasserleiters ist sowohl in der Bauphase als auch bei der Nutzung eine besondere Vorsicht
beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen geboten, damit diese nicht in den Untergrund
eindringen. Stark belastetes Niederschlagswasser darf nicht in das Kleingewasser gelangen.
Das nur gering verschmutzte Regenwasser ist vor der Einleitung zu reinigen. Die Anlagen zu
Reinigen sind auf den Bauflaichen vorzusehen. Unter diesen Voraussetzungen sind keine
erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten.

4.2.1.5 Schutzgut Klima / Luft

Neukalen liegt in der Klimazone des "Mecklenburgisch - Brandenburgischen Ubergangskli-
mas". Sie bildet den Ubergang vom maritimen zum kontinentalen Einfluss, wobei das
Ruckland der Seenplatte starke reliefgebundene Unterschiede aufweist.

Im Rahmen der Bauleitplanung sind hauptsachlich die mikroklimatischen Besonderheiten
von Bedeutung. Das Mikroklima wird gepragt durch die Vegetationsauspragung und —dichte
sowie die Wasser-, Relief- und Bodenverhéltnisse.

Groliere Stadte weisen auf Grund tiefgreifender Veranderungen der natirlichen Strukturen
ein charakteristisches Stadtklima auf, welches durch verringerte Einstrahlung, erhdhte Tem-
peraturen, geringere Luftfeuchtigkeit, geringere Windgeschwindigkeiten und' erhéhte Schad-
stoffbelastung der Luft gekennzeichnet ist. In kleineren Orten ist dieser Effekt nicht beson-
ders ausgepragt.

Das Plangebiet und die landwirtschaftlich genutzten Flachen in seinem Umfeld sind dem
Freilandklima zuzuordnen. Fir diesen Klimatopkomplex sind maf3gebend:

- ungestorter stark ausgepragter Tagesgang von Temperatur und Feuchte,

- windoffen durch geringe Strukturierung des Reliefs,

- geringer Versiegelungsgrad, Uberwiegend landwirtschaftliche Nutzung mit geringer
Vegetation,
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- hohe Kaltluftproduktion.

Hinsichtlich der Luftschadstoffe ist im Bereich Neukalen die typische Hintergrundbelastung
des landlichen Raumes festzustellen, d.h. die Luftqualitat weist keine erwahnenswerten Be-
lastungen auf.

Der Verlust von Kaltluftproduktionsflachen ist auf Grund des geringen Umfangs der Flachen-
versiegelung unerheblich.

Die Errichtung der Solarmodule kann zu einer Veranderung des Mikroklimas unter den Mo-
dulen durch Verschattung und tber den Modulen durch Wéarmeabgabe fiihren. Durch den
Einsatz von speziellem Solarglas wird erreicht, dass ein sehr hoher Anteil der solaren Strah-
lungsenergie absorbiert und in elektrische Energie umgewandelt wird. Nur ein geringer Anteil
wird in Wéarmeenergie umgewandelt. Eine erhebliche Beeintrachtigung des Lokalklimas ist
durch das geplante Vorhaben nicht zu erwarten. Auch die Luftqualitdt wird nicht beeintrach-
tigt.

Dagegen tragt die Erzeugung von Solarenergie zur Substitution fossiler Energietrager bei
und verringert den Ausstof3 von Treibhausgasen. Damit wird ein aktiver Beitrag zum Klima-
schutz betrieben.

4.2.1.6 Schutzgut Landschaft

Die Stadt Neukalen entstand sudlich einer Schmelzwasserrinne, der Neukalener (bzw. Tete-
rower) Peene, und ist Giber den Peenekanal mit dem Kummerower See verbunden.

Die Stadt Neukalen liegt am Westufer des Kummerower Sees am Rand des Malchiner Be-
ckens. Wahrend der nordliche Teil des Stadtgebietes zur flachwelligen Grundmorane des
Pommerschen Stadiums der Weichsel-Kaltzeit zahlt, gehort der stdliche Teil zur reliefge-
pragten Endmorane. Zwischen diesen Bereichen befindet sich das Tal der Neukalener
Peene, das wie das Westufer des Kummerower Sees durch holoz&ne Vermoorung gekenn-
zeichnet ist.

Die Stadt Neukalen liegt innerhalb der Landschaftszone ,Rickland der Mecklenburgischen
Seenplatte” in der GroR3landschaft ,Oberes Peenegebiet®. Das Plangebiet wird der Land-
schaftseinheit ,Kuppiges Peenegebiet mit Mecklenburgischer Schweiz" zugeordnet. Das Re-
lief dieser Landschaftseinheit wird gepragt durch die wellige bis kuppige Grundmorane mit
Zwischenstaffeln und Ubergangen zur kuppigen Endmorane der Mecklenburger Staffel. Die-
sen Hohenziigen am Rande des Malchiner Beckens verdankt die Mecklenburgische Schweiz
ihren Namen.

Die charaktervolle Landschaft setzt sich aus abwechslungsreichen vielschichtigen Bildern
zusammen: ruhige Feldlandschaften, ein wohlproportionierter Wechsel von Wald und Offen-
landschaften, die bewaldeten Hohenzuge der Mecklenburgischen Schweiz mit vielen reizvol-
len Aussichten und schdne Blickbeziehungen zum Kummerower und Malchiner See. In die
Ackerflachen sind reich gegliederte Griinlandbereiche, kleine FlieRgewasser und Bache so-
wie zahlreiche Solle und Grében eingestreut. Die Vegetation ist gekennzeichnet durch Wie-
sen, Feldgehélze, Alleen, markante Baumgruppen und Einzelbdume sowie die mit Laubwal-
dern bestandenen Hohenzige.

Der Charakter der Mecklenburgischen Schweiz ist vor allem auch dadurch bedingt, dass die
bis zu 120 m aufragenden Stauchmoranen unmittelbar an die Flachmoorsenken des Tetero-
wer und Malchiner Seebeckens grenzen, die nur wenige Meter Gber dem Meeresspiegel lie-
gen.
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Die ,Landesweite Analyse und Bewertung der Landschaftspotenziale in Mecklenburg-
Vorpommern* enthdlt eine Analyse und Bewertung von Landschaftsbildrumen. In den
Landschaftsbildraumen werden landschaftliche Situationen zusammengefasst, die das glei-
che Erscheinungsbild besitzen. Das Plangebiet wird wie das gesamte bebaute Stadtgebiet
und weite Teile des Stadtumlandes dem Landschaftsbildraum ,Neukalener Peenewiesen”
zugeordnet. Dieser zahlt zum Landschaftsbildtyp der groRen Talungen und Niederungen mit
einem Fluss oder weitrdumigen Grabensystem im Zentrum unter dominanter Grinlandnut-
zung. Sudlich und westlich des groR3flachigen Wiesenraumes erheben sich deutlich die land-
schaftsbildpragenden bewaldeten Hohenziige der Mecklenburgischen Schweiz, wahrend die
Wasserflache des Kummerower Sees nur von wenigen Standorten aus erlebbar ist. Die
Stadt Neukalen setzt mit ihrer ausgepragten Silhouette deutliche Akzente in der fast ebenen
Wiesenniederung. Es bietet sich das Bild einer angenehm tberschaubaren, von Hiugeln ge-
rahmten Wiesenflache. Die Schutzwurdigkeit dieses Landschaftsraumes wird unter Berlck-
sichtigung der Kriterien Vielfalt, Naturndhe, Schdnheit und Eigenart als ,hoch” bewertet.

Der Stadtkern liegt auf einer Pleistozanhochflache, die von Nordosten bis Nordwesten zu
etwa drei Viertel von einer Niederungszone umgeben ist. Auf die Hochflache mit der sudli-
chen Stadterweiterung folgt das Gartsbruch mit Hohen um 7 m NN. Im Bereich des Plange-
bietes steigt das Gelande von 12,59 m im Norden auf 28,4 m im Suden an. Das Gelande
wurde zun&chst beim Bau der Ziegelei und erneut bei deren Abriss verandert.

Der Kirchturm und die Windmuhle von Neukalen stellen architektonische Hohendominanten
dar. Bis zum Abbruch der alten Ziegelei setzten auch deren Schornsteine eindrucksvolle Ak-
zente.

Mit dem Abbruch der ehemaligen Ziegelei im Jahr 2013 hat sich das Landschaftsbild gean-
dert. Durch die geplante gewerbliche Entwicklung und durch die Errichtung von streng geo-
metrisch angeordneten Solarmodultischen kommt es zu einer erneuten Veranderung der
Landschaft durch technische Uberpragung. Die geplanten Vorhaben werden durch die vor-
handenen Gehdélze in die Landschaft eingebunden.

Eine erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes ist durch das geplante Vorhaben
nicht zu erwarten.

4.2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgduter

Zu den Kulturgiitern gehdren Bau- und Bodendenkmale.

Die ehemalige Ziegelei Neukalen war als Einzeldenkmal im Sinne des § 2 des Denkmal-
schutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V) in der "Fassung der Bekanntma-
chung vom 06. Januar 1998 (GVOBI. M-V Nr.1 S. 12 ff.), zuletzt ge&ndert durch Artikel 10
des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V, S. 383, 392), unter der Positionsnummer DM
854 in der Denkmalliste des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte eingetragen. Zum
Abbruch der Ziegelei war gemald 8 7 Abs. 6 DSchG M-V das erforderliche Einvernehmen
hergestellt worden. Es ist vorgesehen, die Denkmalliste zu &ndern.

Der mittlere Teil des Plangebietes liegt innerhalb des Bodendenkmals "Ziegelei Neukalen”,
ebenfalls ein Denkmal im Sinne des § 2 des v.g. Gesetzes. Bereits bei den Erdarbeiten im
Zuge des Abbruchs der Ziegelei waren die bodendenkmalpflegerischen Vorschriften zu be-
achten. Diese gelten auch bei der Umsetzung der Planung. Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten
in den gekennzeichneten Bereichen muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation der
betroffenen Teile des Bodendenkmals sichergestellt werden. Die Kosten fur diese Maf3nah-
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me tragt der Verursacher des Eingriffs (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V). Uber die in Aussicht ge-
nommenen Mallnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Lan-
desamt fur Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.

Der Weg im Siuden des Plangebietes ist Teil des Naturparkrundwegs Mecklenburgische
Schweiz, einem Wanderweg mit regionaler Bedeutung, der von Dargun uber Kutzerhof, Neu
Warsow, Hafen, Hafenstral3e, Rathmannsteich, Birgersteig L20 bis Katholische Kirche und
Ziegelei Uber die Friedrich-Franz-Hohe nach Salem und Gorschendorf fiihrt. Der Abschnitt
vom Rathmannsteich tUber die Ziegelei nach Salem Uber die Stauchmoréne ist auf3erdem
Teil der Eiszeitroute Mecklenburgische Schweiz (Umweg Stauchmorane).

Der Rad- und Wanderweg mit regionaler Bedeutung wird durch die Umsetzung der Planung
nicht beeintrachtigt.

5.2.2 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes
5.2.2.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Mit der Planung sind die unter Ziffer 5.2.1 ermittelten Umweltauswirkungen verbunden.
Zusammenfassend sind das im Wesentlichen:

- Bei einer uneingeschréankten gewerblichen Nutzung wirden die Wohngeb&ude im
Umfeld erheblich durch Gewerbelarm beeintrachtigt.

- Im Vergleich mit dem Zustand vor dem Abbruch der Ziegelei wird sich der Anteil der
versiegelten Flache um ca. 0,41 ha bzw. 5,8 % reduzieren.

- Die Vegetationsflache wird sich um den gleichen Betrag vergréRern.
- 110 m? Schlehengebusch sollen entfernt werden.
- Ca. 1,70 ha werden von den Solarmodulen tberdeckt und verschattet.

Die Auswirkungen durch Biotopverlust und Verschattung werden als wenig erheblich bewer-
tet.

- Das Landschaftsbild, das sich mit dem Abbruch der Ziegelei ge&ndert hat, wird durch
die geplante gewerbliche Entwicklung und durch die Errichtung von streng geomet-
risch angeordneten Solarmodultischen technisch tGberpragt und erneut verandert.

- Erdarbeiten kénnen zu Verdnderungen bzw. zur Beseitigung von Teilen des Boden-
denkmals fuhren.

Der Schweregrad der Auswirkungen auf das Landschaftsbild wird als gering eingestuft.
Erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzguter Wasser, Klima/Luft sowie Sachgiter sind
nicht zu erwarten.

5.2.2.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfithrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung sind folgende Auswirkungen zu verzeichnen:
- keine Beeintrachtigung angrenzender Siedlungsflachen durch Gewerbelarm,

- kein Eingriff in den Gehdlzbestand,
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- keine Uberdeckung und Verschattung von Vegetationsflachen,
- keine Verédnderung des Landschaftsbildes,
- keine Verénderung oder Beseitigung von Teilen des Bodendenkmals.

Es entfallt aber auch die aus Grinden des Klimaschutzes bedeutsame Erzeugung von So-
larenergie an diesem Standort.

5.2.3 Prufung der Vertraglichkeit fir das Européische Vogelschutzgebiet ,,Mecklen-
burgische Schweiz und Kummerower See*

5.2.3.1 Priufungsablauf

Wie in Punkt 5.2.1.2 beschrieben, liegt ein kleiner Teil des Plangebietes innerhalb des Euro-

paischen Vogelschutzgebietes DE 2241-401 ,Mecklenburgische Schweiz und Kummerower

See “ (SPA 09).

Das Schutzgebiet ist Teil des Europaischen 6kologischen Netzes ,Natura 2000“.

Gemal § 34 und 36 BNatSchG sind Projekte und Plane vor ihrer Zulassung oder Durchfiih-

rung auf ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu Uber-

prifen, wenn sie geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeintrachtigen.

Ergibt die Prufung, dass ein Plan zu erheblichen Beeintrachtigungen eines Natura 2000-

Gebietes in seinen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mafigeblichen Bestandtei-

len fihren kann, ist es unzuléssig (8 34 Abs. 2 BNatSchG).

Bei der Prufung von Planungen nach 8§ 34 BNatSchG lassen sich folgende Schritte unter-

scheiden:

= Vorprufung: Prufung, ob eine Handlung i. S. des § 10 Abs. 1 Nr. 12 BNatSchG vorliegt,
die ggf. im Zusammenwirken mit anderen Planen und Projekten eine erhebliche Beein-
trachtigung eines Natura 2000-Gebietes verursachen kénnen

=  Hauptprifung: Vertraglichkeitsprifung bezogen auf die fur die konkreten Erhaltungsziele
und Schutzzwecke fiir das Natura 2000-Gebiet maf3geblichen Bestandteile

=  Prufung der Zulassigkeit von Ausnahmen: Alternativenprifung, zwingende Griinde des
oOffentlichen Interesses, Koharenzausgleich.

Die Prifung ist nach dem Ablaufschema in Anlage 4 des Erlasses vom 16.07.02 "Hinweise
zur Anwendung der 88 18 und 28 des Landesnaturschutzgesetzes und der 88 32 bis 38 des
Bundesnaturschutzgesetzes in MV", zuletzt gedndert durch Erlass vom 31.08.2004 durchzu-
fuhren.

Die dem ersten Schritt nach diesem Schema zu Grunde liegende Definition des Begriffs Pro-
jekte gemald 8 10 Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG i. d. F. vom 25.03.2003 wurde mit dem Ersten
Gesetz zur Anderung des BNatSchG vom 12.12.2007 aufgehoben.

Entsprechend der Rechtsprechung des Europdischen Gerichtshofes (Urteil vom 07.09.2004
in der Rechtssache C-127/02) ist der Vorhabenbegriff des UVP-Rechts mafigeblicher An-
haltspunkt fur die Auslegung und Anwendung des Projektbegriffs (s. 8 2 Abs. 2 UVPG).
Unter diesen fallen die Errichtung oder Anderung von baulichen oder sonstigen Anlagen so-
wie die Durchfiihrung einer sonstigen in Natur und Landschaft eingreifenden Maflinahme
nach MaRRgabe der Anlage 1 UVPG.
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Die Vertraglichkeitsprifung erfolgt integriert in das Aufstellungsverfahren fir den Be-
bauungsplan. Die Entscheidung tber das Vorliegen eines Planes, der geeignet ist, ein Natu-
ra 2000-Gebiet erheblich beeintrachtigen zu kénnen (Vorprifung) und Uber die Zulassigkeit
des Planes im Rahmen der Hauptprifung einschliel3lich der Entscheidung Uber die Zulas-
sung im Wege der Ausnahme und der Entscheidung tber den erforderlichen Koharenzaus-
gleich trifft bei der Aufstellung oder Anderung einer stadtebaulichen Satzung die Gemeinde.

5.2.3.2 Gebietscharakterisierung

Das Vogelschutzgebiet umfasst das Grol3seenbecken mit dem Kummerower, Malchiner und
Teterower See und angrenzenden Niedermoorarealen, Torfstichen, Laub- und Mischwaldzo-
nen, Bruchwaldern, Waldmooren, Seggenrieden sowie grof3eren und reliefreichen Offen-
landbereichen mit Séllen, Gehdlz- und Heckenstrukturen mit einer Flache von 43.590 ha. Die
Grundmoranenlandschaft mit dem vermoorten Grol3seenbecken ist von
Stauchmorénenziigen umrahmt.

Das Gebiet umfasst folgende Lebensraumklassen:
31% Ackerland
2% Trockenrasen und Steppen
26 % feuchtes und mesophiles Griinland
2% Moore, Sumpfe, Uferbewuchs
3% Heide, Gestripp
14 % Laubwald
6 % Nadelwald
1% Sonstiges (einschlielBlich Stadte, Dorfer, StralRen, Deponien, Gruben, Industriege-
biete)

Traditionelle Nutzungen sind die Fischerei auf den Grol3seen, Forstwirtschaft auf der bewal-
deten Stauchmorane, wechselnde Bewirtschaftung der Niedermoorareale und Ackerbau auf
den Grundmorénen.

89% des Vogelschutzgebietes liegen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes (LSG)
"Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See". 90% des SPA gehtren zum Naturpark
mit der gleichen Bezeichnung.

Die Niedermoorgebiete am Kummerower See sowie die Flachen im Westen und im Suden
des Stadtgebietes mit Ausnahme der Ortslagen liegen im SPA 09.

Teile des Waldes im Suden des Plangebietes gehdren wie die Waldflachen aufRerhalb des
Geltungsbereiches zum Schutzgebiet.

Auf Grund der Vogelschutzrichtlinie (VRL) sollen die Lebensraume und Brutstatten der im
Anhang | der VRL aufgefuhrten wild lebenden Europaischen Vogelarten und die Vermeh-
rungs-, Mauser- und Uberwinterungsgebiete auch der nicht im Anhang | aufgefiihrten regel-
mafig auftretenden Zugvogel geschiitzt werden.

Die Abkurzung SPA bedeutet Special Protection Area, d. h. Gebiet im Sinne des Artikels 4
Abs. 1 und 2 der VRL bzw. Europaisches Vogelschutzgebiet.
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Der Schutzzweck der Europaischen Vogelschutzgebiete besteht im Schutz der wild lebenden
Vogelarten sowie ihrer Lebensrdume. Das Erhaltungsziel ist die Erhaltung oder Wiederher-
stellung eines gunstigen Erhaltungszustandes der maRRgeblichen Gebietsbestandteile.

Die Vogelschutzgebietslandesverordnung (VSGLVO M-V) setzt fir das SPA 09 54 Vogelar-
ten und die hierfir erforderlichen Lebensraumelemente als mal3gebliche Gebietsbestandteile
fest. Der Auszug aus der VSGLVO M-V mit den Angaben fur das SPA 09 ist als Anlage bei-
geflgt.

Der Standard-Datenbogen, Stand 10/2007 nennt folgende negative Einflisse und Nutzungen
im Gebiet:

»  Anderung der Nutzungsart (Landwirtschaft)

Dungung

forstwirtschaftliche Nutzung

Einschlag, Auslichten

Beseitigung von Tot- und Altholz

Fischerei, Jagd, Entnahme von Arten

Verkehrswege und -anlagen

Freizeit und Tourismus

sonstige anthropogene Veranderungen im Wasserhaushalt.

Negative Einflisse und Nutzungen aufRerhalb des Gebietes werden nicht aufgefiihrt.

Als Einflussfaktoren fur die Verletzlichkeit werden Intensivierung der Forstwirtschaft, Wald-
umbau, Verringerung des Alt- und Totholzanteils und touristische Erschlielung, soweit diese
erheblich wirken, aufgefihrt.

Die aktualisierte Fassung des Standard-Datenbogens vom Mai 2012 nennt folgende Nutzun-
gen innerhalb des Gebietes mit starken negativen Auswirkungen auf das Gebiet:

=  Beseitigung von Tot- und Altholz
= Stral’en, Wege und Schienenverkehr
= Sport und Freizeit (Outdoor-Aktivitaten)

Negative Auswirkungen mit mittlerem bzw. geringem Einfluss sind durch folgende Tatigkei-
ten im Gebiet zu erwarten:

Anderung der Art und der Intensitét der landwirtschaftlichen Nutzung
Dungung

forstwirtschaftliche Nutzung

Einschlag, Kahlschlag

Fischerei, Jagd, Entnahme von Arten

anthropogene Veranderung der hydraulischen Verhaltnisse.

Auch in der Fassung von 2012 werden keine Nutzungen auf3erhalb des Gebietes aufgefihrt.

5.2.3.3 Vorprifung

1. Feststellung, ob der Plan die Kriterien fir ein Vorhaben nach § 2 Abs. 2 UVPG er-
fullt

a) Feststellung, ob es sich um die Errichtung, die Anderung und den Betrieb von bauli-
chen und sonstigen Anlagen handelt (8 2 Abs. 2 Nr. 1a, 1b, 2a und 2b und Anlage 1

UVPG)
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Im Plangebiet wird die Errichtung von baulichen Anlagen zugelassen. Die geplante
Bebauung gehort jedoch nicht zu den UVP-pflichtigen Vorhaben gemal3 Anlage 1
UVPG und Anlage 1 Landes-UVP-Gesetz. Die Kriterien nach 8§ 2 Abs. 2 Nr. 1a, 1b,
2a und 2b sowie Anlage 1 UPVG werden somit nicht erfullt.

b) Feststellung, ob es sich um die Durchfiihrung einer sonstigen in Natur und Land-
schaft eingreifenden Mal3nahme handelt (8 2 Abs. 2 Nr. 1¢c und 2c UVPG)
Eingriffe in Natur und Landschaft sind Verdnderungen der Gestalt oder Nutzung von

Grundflachen oder Veréanderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung
stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Na-
turhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen.

Das geplante Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemaid § 12
NatSchAG M-V dar.

Das geplante Vorhaben erfillt beide Kriterien fir den Vorhabenbegriff nach § 2 Abs. 2 Nr. 1c
und 2c UVPG.

2. Feststellung, ob das Vorhaben geeignet ist, ggf. im Zusammenwirken mit anderen
Handlungen eine erhebliche Beeintrachtigung eines Natura 2000-Gebietes herbei-
zufuhren

In der Anlage 5 C des Erlasses vom 16.07.2002 sind Beispiele fur Planungen aufgefihrt,
bei denen in der Regel nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie geeignet sind,
zu einer erheblichen Beeintrachtigung eines Natura 2000-Gebietes im Sinne des § 34
BNatSchG zu fuhren.

Dazu z&hlen Bebauungsplane, soweit die gemald 8 1 Abs. 2 BauNVO /8§ 9 Abs. 1 BauGB
festzusetzenden Flachen in einem Abstand von mindestens 300 m zu dem Natura 2000-
Gebiet liegen (5 C Nr. 1.3.).

Das SPA 09 ragt im Sudosten in den Geltungsbereich hinein und tangiert das Plangebiet
im Suden. Das geplante Sondergebiet weist einen Abstand von 30 m zum Schutzgebiet
auf. Die Flachen, die auch zukinftig gewerblich genutzt werden sollen, sind ca. 90 m von
SPA 09 entfernt.

In der Regel ist eine Planung dieser Art geeignet, eine erhebliche Beeintrachtigung eines
Natura 2000-Gebietes herbeizufihren.

5.2.3.4 Hauptprifung

Im Rahmen der Hauptpriifung ist zu untersuchen, ob und inwieweit die geplante Umnutzung
des Gelandes der ehemaligen Ziegelei im Rahmen des B-Planes Nr. 8 das Europaische Vo-
gelschutzgebiet DE 2242-401 "Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See" (SPA 09)
in seinen fur die Erhaltungsziele oder fir den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen er-
heblich beeintrachtigen kann.

Diese Bestandteile sind die in der Vogelschutzgebietslandesverordnung fur das SPA 09 ge-
nannten 54 Vogelarten und die hierfur erforderlichen Lebensraumelemente (siehe Anlage).
Die Eignung eines Vorhabens, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu beeintrachtigen, setzt
voraus, dass das Vorhaben unter Berticksichtigung seiner Lage zum bzw. im Natura 2000-
Gebiet und aller Wirkungen kausal fur eine Verdnderung des Gebietes bzw. im Gebiet sein
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kann. Dies ist gegeben, wenn das Vorhaben signifikante nachteilige Auswirkungen auf die
Entwicklung und den Bestand der gemal3 den festgesetzten Erhaltungszielen bzw. Schutz-
zwecken zu erhaltenden und zu schiitzenden Biotope, Habitate und Funktionsraume bewir-
ken kann.

Im Falle des SPA 09 konnen die in Punkt 5.2.3.2 genannten Nutzungen die Schutz- und Er-
haltungsziele des Gebietes erheblich beeintrachtigen. Dazu gehéren vor allem Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei, Jagd, Sport, Freizeit und Tourismus, aber auch die Anlage von
Strafl’en und Wegen sowie Veranderungen des Wasserhaushalts. Nutzungsarten der Kate-
gorien Siedlung und Urbanisation bzw. Energiegewinnung sind im Standard-Datenbogen
nicht als Bedrohung bzw. Belastung fir das Schutzgebiet ausgewiesen.

Auf langjahrig bebauten und gewerblich genutzten Flachen soll eine PV-Anlage entstehen.
Auf Teilflachen im Norden und im Nordosten werden Gewerbegebiete festgesetzt. Der
Standort ist verkehrlich erschlossen. Die geplante gewerbliche Entwicklung und die Erzeu-
gung regenerativer Energie auf Flachen auf3erhalb des Schutzgebietes werden im Standard-
Datenbogen nicht als Bedrohung bzw. Belastung fiir das SPA 09 genannt.

Die bau- und anlagebedingten Auswirkungen des Vorhabens wurden im Rahmen der Um-
weltprifung untersucht und in den Punkten 5.2.1 und 5.2.2 detailliert beschrieben. Fir die
damit verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft werden entsprechende Vermeidungs-,
Verminderungs- und Ausgleichsmalinahmen festgesetzt, die in Punkt 5.2.4 beschrieben
werden.

Im Ergebnis der Hauptprifung wurde folgendes festgestellt:

1. Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen das Gelande der ehemaligen 1778 erbau-
ten Ziegelei und wurde mehr als 200 Jahre lang gewerblich genutzt. Es ist durch die
frihere Nutzung anthropogen vorbelastet und gehdrt auf Grund der Lage am Stadt-
rand von Neukalen nicht zu den unzerschnittenen Landschaftsbereichen.

2. Die Nachnutzung der Konversionsflache entspricht dem naturschutzfachlichen Ziel
fur die Siedlungsentwicklung.

3. Das geplante Vorhaben verursacht keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf
die Schutzguter Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser sowie Klima und Luft.

4. Fur die geplanten Vorhaben werden hauptsachlich Brachflachen der Verkehrs- und
Industriegebiete und in geringem Umfang artenarmes Grinland auf Mineralstandor-
ten sowie Ackerland mit einem geringen Biotoppotenzial in Anspruch genommen.

Die Eingriffe in Natur und Landschaft durch Biotopverlust sowie Uberdeckung bzw.
Verschattung von Vegetationsflachen beschranken sich auf das Plangebiet und kén-
nen ausgeglichen werden.

Die zu den geschiitzten Biotoptypen zéhlenden Biotoptypen sowie die Waldflachen
und die Siedlungsgehdlze werden erhalten. Die Vermeidungs-, Verminderungs- und
AusgleichmalZnahmen werden in Punkt 2.4 beschrieben.

5. Die gepanten Bauflachen liegen aufRerhalb des Vogelschutzgebietes. Ein direkter
Flachenentzug findet nicht statt.

6. Die geplanten Vorhaben flihren nicht zu Verdnderungen der Habitatstruktur und der
Nutzung innerhalb des Schutzgebietes.

7. Die abiotischen Standortfaktoren des SPA-Gebietes wie Boden, Morphologie, Was-
serhaushalt, Belichtung, Verschattung werden nicht verandert.

8. Die geplante Photovoltaikanlage wird im Wesentlichen emissionslos betrieben. Be-
triebsbedingte negative Randeinfliisse wie stoffliche Einwirkungen, akustische Reize
und Erschiitterungen kénnen ausgeschlossen werden.
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Die Schutzgebietsflachen liegen sudlich des geplanten Sondergebietes und sind
nach den Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen
der Bund / Lander-Arbeitsgemeinschaft fur Immissionsschutz (LAI) vom 13.09.2012
von einer Blendwirkung nicht betroffen.
Gemald dem Leitfaden zur Bericksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung
von PV-Freiflachenanlagen, herausgegeben vom Bundesministerium fir Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit (2007) liegen Hinweise auf eine Stérung von Vdgeln
durch optische Effekte wie Lichtreflexe oder Blendwirkungen nicht vor. Das Risiko ei-
ner Kollision wird als dufRerst gering eingestuft. Ein weitreichendes Meideverhalten
auf Grund des Silhouetteneffekts ist nicht zu erwarten. Etwaige Storungen sind auf
den Aufstellbereich und die unmittelbare Umgebung beschrankt.
Eine erhebliche Beeintrachtigung des SPA-Gebietes durch Lichtimmissionen infolge
von Sonnenreflexionen ist nicht zu erwarten.

9. Die fur die Erhaltungsziele und den Schutzzweck malf3geblichen Bestandteile des
SPA 09 sind die in der Vogelschutzgebietslandesverordnung genannten 54 Vogelar-
ten und deren Lebensraumelemente.

Die als Bauflachen Uberplanten Gebiete gehoren nicht zu den Lebensraumelementen der
Brutvogel, die in der VSGLVO M-V fur das SPA 09 festgesetzt wurden.

Die Lebenstrdume der genannten Vogelarten wie stdérungsarme Gewasser, strukturreiche
Verlandungsbereiche mit Gebiischen, Réhrichten und Rieden, Feucht- und Nassgrinland,
Walder mit ausgedehnten Altbestdnden und stehendem Totholz u.a. sind vom geplanten
Vorhaben nicht betroffen.

Der Kummerower See ist ein ganzjahrig genutztes Vogelrastgebiet von auf3erordentlich ho-
her Bedeutung (Bezeichnung A 3.2.2). Die Offenlandbereiche im Umland des Gewassers
stellen Nahrungs- und Ruhegebiete fiir Vogelarten der Feuchtgebiete und des Offenlandes
dar. Zu den hochwertigsten Gebieten gehéren die renaturierten Polder am Ostufer des
Kummerower Sees und die Niederung beiderseits der Neukalener Peene westlich der Stadt
(Bewertung Stufe 4 sehr hoch). Die kleine Grunlandflache sidlich der ehemaligen Ziegelei
gehort wie die Ubrigen Offenlandflachen siidlich von Neukalen zu den wenig oder unregel-
mafig genutzten Nahrungsgebieten mit einer geringen bis mittleren Bewertung der Rastge-
bietsfunktion (Stufe 2). Davon wird durch die geplante Bebauung eine Flache von ca. 0,56 ha
aul3erhalb des SPA kunftig fur die Nahrungssuche nicht mehr zur Verfugung stehen. Die
geringfugige Reduzierung der Nahrungsflache aufRerhalb des Schutzgebietes stellt keine
erhebliche Beeintrachtigung der fur die Erhaltungsziele und den Schutzzweck mafigeblichen
Bestandteile des SPA 09 dar.

5.2.3.5 Ergebnis der SPA-Vertraglichkeits-Hauptprifung

Gemal § 1a Abs. 4 BauGB in Verbindung mit den 88 32 bis 36 BNatSchG und mit dem Er-
lass vom 16.07.2002 "Hinweise zur Anwendung der 88 18 und 28 LNatSchG und der 88 32-
38 BNatSchG in M-V", zuletzt geédndert durch Erlass vom 31.08.2004, wurde seitens des
Burgermeisters der Stadt Neukalen geprift, ob durch den Bebauungsplan Nr. 8
,Photovoltaikanlage Alte Ziegelei®* das SPA 09 "Mecklenburgische Schweiz und
Kummerower See" in seinen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maf3geblichen
Bestandteile erheblich beeintrachtigt werden kann.
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Im Ergebnis der Hauptprifung wurde seitens der Stadt Neukalen festgestellt, dass die Nach-
nutzung des Gelandes der ehemaligen Ziegelei, das aul3erhalb des SPA-Gebietes liegt, nicht
zu erheblichen Beeintrachtigungen des Natura 2000-Gebietes in seinen fur die Erhaltungs-
ziele oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen fiihren wird.

Eine Ausnahmeprifung sowie Mafinahmen zum Kohéarenzausgleich, d. h. zur Sicherung des
Zusammenhangs des Europaischen 6kologischen Netzes Natura 2000 sind nicht erforder-
lich.

5.2.4 Geplante Mal3Bhahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich er-
heblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Zum Schutz der vorhandenen Wohnbebauung wird die gewerbliche Nutzung im noérdlichen
Teil des Plangebietes eingeschrénkt. In den eingeschrénkten Gewerbegebieten sind nur
Gewerbebetriebe zulassig, die das Wohnen nicht wesentlich stéren. Da sich der Standort der
PV-Anlage sudlich der Wohnbebauung befindet, wird verhindert, dass diese durch Lichtim-
missionen infolge von Sonnenreflexionen beeintrachtigt wird.

Fur die Gewerbegebiete und fur die Errichtung der Photovoltaikanlage werden hauptsachlich
anthropogen vorbelastete Flachen in Anspruch genommen. Die Bergung und Dokumentation
des Bodendenkmals wird baubegleitend sichergestellt.

Die Beseitigung von Geholzen ist in der Regel in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. Septem-
ber unzulassig. GemalR § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG gilt diese Regelung nicht fur zulassige
Eingriffe in Natur und Landschaft (Nr. 3) und fur zuldssige Bauvorhaben, wenn nur geringfi-
giger Geholzbewuchs zur Verwirklichung der Baumaflinahmen beseitigt werden muss (Nr. 4).
Die Baufeldfreimachung ist im Wesentlichen mit dem Abbruch der Ziegelei erfolgt. Weitere
MalRnahmen sind im Zeitraum vom 16. Juli bis zum 14. Marz des Folgejahres durchzufihren.
Falls der Beginn der Bautatigkeit in die Hauptbrutzeit der Végel (15. Mérz bis 15. Juli) fallen
sollte ist eine 6kologische Baubegleitung durch ein Fachbiiro erforderich.

Die zu erhaltenden Gehoélze sind gemald DIN 18920 "Schutz von Baumen, Pflanzenbestan-
den und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen" vor Beeintrachtigungen zu schitzen.
Insbesondere ist Folgendes zu beachten:

- Vegetationsflachen durfen nicht durch pflanzen- oder bodenschadigende Stoffe, zum
Beispiel Losemittel, Mineral6le, Sauren, Laugen, Farben, Zement oder andere Bin-
demittel verunreinigt werden.

- Zum Schutz gegen mechanische Schaden (zum Beispiel Quetschungen und Aufrei-
Ren der Rinde, des Holzes und der Wurzeln, Beschadigung der Krone) durch Fahr-
zeuge, Baumaschinen und sonstige Bauvorgange sind Baume im Baubereich durch
einen Zaun zu schiitzen. Er soll den gesamten Wurzelbereich umschlieRen. Als Wur-
zelbereich gilt die Bodenflache unter der Krone von Badumen (Kronentraufe) zuztiglich
1,5 m. Ist aus Platzgriinden die Sicherung des gesamten Wurzelbereiches nicht mog-
lich, ist der Stamm mit einer gegen den Stamm abgepolsterten, mindestens 2 m ho-
hen Bohlenummantelung zu versehen. Die Schutzvorrichtung ist ohne Beschadigung
der B&dume anzubringen. Sie darf nicht unmittelbar auf die Wurzelanlaufe aufgesetzt
werden. Die Krone ist vor Beschadigung durch Gerate und Fahrzeuge zu schiitzen,
gegebenenfalls sind gefahrdete Aste hochzubinden. Die Bindestellen sind ebenfalls
auszupolstern.
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Im Wurzelbereich von B&dumen soll kein Boden aufgetragen werden.
- Im Wurzelbereich darf Boden nicht abgetragen werden.

- Graben, Mulden und Baugruben dirfen im Wurzelbereich nicht hergestellt werden. Ist
dies nicht zu vermeiden, darf die Herstellung nur in Handarbeit erfolgen und nicht na-
her als 2,5 m an den Stammfuld herangefuhrt werden. Beim Verlegen von Leitungen
soll der Wurzelbereich méglichst umfahren werden. Beim Aushub von Graben dirfen
Wurzeln mit einem Durchmesser = 3 cm nicht durchtrennt werden.

- Der Wurzelbereich darf durch stédndiges Begehen, durch Befahren, Abstellen von
Maschinen und Fahrzeugen, Baustelleneinrichtungen und Materiallagerung nicht be-
lastet werden.

- Bei Grundwasserabsenkungen, die langer als 3 Wochen dauern, sind Baume wah-
rend der Vegetationsperiode nach Bedarf ausreichend zu wassern.

Die Uberdeckung und Verschattung von Flachen lasst sich ohne das Aufgeben des Pla-
nungszieles nicht vermeiden. Die Servicewege und der Weg zum Funkmast werden nicht
versiegelt.

Fur die Modulzwischenflachen wird ein naturschutzfachlich geeignetes Management mit fol-
genden Kiriterien festgesetzt:

- Einsaat oder Selbstbegriinung

- keine Bodenbearbeitung

- keine Verwendung von Dinge- oder Pflanzenschutzmitteln

- mindestens 1 x und héchstens 3 x jahrlich Mahd oder Beweidung, Abtransport
des Méahgutes

- frihester Mahdtermin 1. Juli

Die Kriterien entsprechen den Vorgaben fur kompensationsmindernde Mal3hahmen gemaf
dem Schreiben des Ministeriums fir Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz vom
27.05.2011. Auf diese Weise sollten auch die Flachen unter den Modultischen und die Grin-
flachen gepflegt werden.

Die geplante Einfriedung wird 2,30 m hoch sein und tber mindestens 10 cm Bodenfreiheit
verfigen, so dass die Wanderbewegung von Kleinsdugern, Lurchen und Kriechtieren nicht
unterbrochen werden.

Die HOhe der baulichen Anlagen im Sondergebiet ist auf 4 m beschrankt.

Als MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft sind die Renaturierung des Kleingewéassers sowie die Entwicklung wvon
Roéhrichtbestédnden und Rieden am dstlichen Rand des Plangebietes vorgesehen. Die Mal3-
nahmen werden in Punkt 4.4 der Begriundung naher erlautert. Sie dienen dem Ausgleich
gemalR § 1 a Abs. 3und 8 9 Abs. 1 a BauGB.

Damit auch nach der Umnutzung des Gelandes geeignete Habitatstrukturen fur die Zaunei-
dechse vorhanden sind, sind sidlich des Gebiischs im Nordwesten des Plangebietes und
sudostlich des Kleingewassers Lesesteinhaufen anzulegen.

Die Nisthilfen fir Hausrotschwénze und das Sommerquartier fur Fledermause, die im Zuge
des Abbruchs der Ziegelei am ehemaligen Verwaltungsgebdude anzubringen waren, sind
dauerhaft zu erhalten.
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5.2.5 Eingriff- und Ausgleichsbilanzierung

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind Verande-
rungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Verdnderungen des mit der beleb-
ten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig
beeintrachtigen kdnnen. Vermeidbare Beeintrachtigungen sind zu unterlassen. Unvermeid-
bare Beeintrachtigungen sind durch Malinahmen des Naturschutzes auszugleichen oder in
sonstiger Weise zu kompensieren.

§ 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bestimmt, dass bei Eingriffen auf Grund der
Aufstellung von Bebauungsplanen dber die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach
den Vorschriften des BauGB zu entscheiden ist.

Die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt sowie die Eingriffsregelung
nach dem BNatSchG sind in der Abwéagung nach 8 1 Abs. 7 BauGB zu bertcksichtigen.

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt auf der Grundlage der Hinweise zur Ein-
griffsregelung (Schriftenreihe des Landesamtes fur Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V
1999, Heft 3) in Verbindung mit den Bewertungsvorgaben fiir Photovoltaik-
Freiflachenanlagen gemalfd dem Schreiben des Ministeriums fur Landwirtschaft, Umwelt und
Verbraucherschutz M-V vom 27.05.2011.

5.2.5.1 Ermittlung des Kompensationsbedarfes

Bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs wird unterschieden zwischen Biotopbeseiti-
gung mit Flachenversiegelung (Totalverlust), Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust und
Biotopbeeintrachtigung.

Der Kompensationsbedarf wird auf der Grundlage der betroffenen Biotoptypen als Indikator
fur die Leistungsféhigkeit des Naturhaushaltes ermittelt.

Gemall dem o0.g. Schreiben vom 27.05.2011 ist fur die gesamte Flache fur
Photovoltaikanlagen 28.300 m? - 10.822 m? dauerhafte Entsiegelung (10.981 m2 urspriinglich
vorhandene Versiegelung — 159 m? neu versiegelte Brachflaiche = 10.822 m?) — 333 m2
Gehdélzbestand mit Erhaltungsgebot = 17.145 m? eine Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust
in Ansatz zu bringen. Es wird eingeschatzt, dass lediglich eine Flache von ca. 200 m2 bebaut
bzw. versiegelt wird und davon 41 m2 Grunland-, Acker- und Gebischflachen betreffen. Der
auf die Brachflache entfallende Anteil von 159 m? wird mit der urspriinglichen Versiegelung
verrechnet (s. 0.) und als Funktionsverlust gewertet. Der verbleibende Anteil ohne Versiege-
lung betragt 17.104 m2 (17.145 m2 - 41 m2 = 17.104 m3).

Fur Gewerbe- und Verkehrsflachen kénnen 6.769 m2 zusatzlich versiegelt werden. Zusam-
men mit den 41 m? Versiegelung im SO PV (200 m? - 159 m? = 41 m?) ergibt sich eine Flache
von 6.810 m2. Dafir ist ein Versiegelungsaufschlag von 0,5 auf das Kompensationserforder-
nis zu bertcksichtigen. Der Kompensationsflachenbedarf fiir die Flachenversiegelung wird in
Tabelle 1 ermittelt.
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Als Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust wird neben den 0.g. 17.104 m? im SO PV die In-
anspruchnahme von 325 m2 der ehemaligen Gartenflache (Biotoptyp 12.3.4) im GE 2 gewer-
tet. Der Kompensationsflachenbedarf fiir den Funktionsverlust ergibt sich aus Tabelle 2.

Das Plangebiet wird dem Freiraum-Beeintrachtigungsgrad 1 zugeordnet, fur den bei der Er-
mittlung des Kompensationsbedarfs der Korrekturfaktor 0,75 anzuwenden ist.
Sofern fur die Modulzwischenflachen ein naturschutzfachlich geeignetes Management fest-
gesetzt wird, kdnnen diese Flachen nach dem Schreiben vom 27.05.2011 als eingriffs- bzw.
kompensationsmindernde MalRnahmen angerechnet werden, wodurch sich der Kompensati-
onsbedarf verringert. Voraussetzung fur die Anerkennung als eingriffsmindernde MalRnahme
ist die Erhaltung und Pflege der Flache entsprechend folgender Kriterien:

e Einsaat oder Selbstbegrinung

o keine Bodenbearbeitung

e keine Verwendung von Diinge- oder Pflanzenschutzmitteln

e hdchstens 3 x jahrlich Mahd, Abtransport des Mahgutes

e frihester Mahdtermin 1. Juli.

In den B-Plan wird eine entsprechende Festsetzung aufgenommen. Bei einer Flache von
28.300 m2 fur PV-Anlagen, einer Grundflachenzahl von 0,6 und Erhaltungsgeboten fur Ge-
holze auf 333 m2 umfassen die eingriffsmindernden MaRnahmen eine Flache von 11.187 m?2
(28.300 m? - 333 m2=27.967 m2x 0,4 =11.187 m?).

Die eingriffsmindernden Mafinahmen werden in Tabelle 3 beriicksichtigt.

Der Kompensationsflachenbedarf wird in Tabelle 4 zusammengestellt.
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Tabelle 1: Biotopbeseitigung mit FlAchenversiegelung (Totalverlust)

Nr. Biotop / Bezeichnung Fla- Wert- Kompensations- Flachen-
chen- | stufe erfordernis + Zuschlag aquivalent fur
ver- Versiegelung Kompensati-
brauch x Korrekturfaktor Frei- on
(m?3) raumbeeintrachtigungs-
grad
212 | Mesophiles Laubge- 1| 3 (4+0,5)x0,75=3,375 3
biisch
932 |Intensivgriniand auf 35 | 1 (1+0,5)x0,75=1,125 39
Mineralstandorten
12.1.2 | Lehm- bzw. Tonacker 5 1 (1+0,5)x0,75=1,125 6
Kleinrdumiger Nut-
zungswechsel mit Uber- _
12.3.4 wiegendem Brachfli- 1301 1 (1,5+0,5)x0,75=1,5 1.952
chenanteil
14.8.2 | Gewerbegebiet 394 0 (0,3+0,5)x0,75=0,6 236
14,113 | Brache der Verkehrs- 5074 | 1 (1+0,5)x0,75=1,125 5.708
und Industriefléchen
Kompensationsflachenbedarf aus Totalverlust 7.944
Tabelle 2: Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust
Nr. Biotop / Bezeichnung Fla- Wert- Kompensations- Flachen-
chen- | stufe erfordernis aquivalent fur
ver- x Korrekturfaktor Frei- Kompensati-
brauch raumbeeintrachtigungs- on
(m?3) grad
212 |MesophilesLaubge- 109 | 3 4x0,75=3 327
biisch
Intensivgrinland auf _
9.3.2 Mineralstandorten 4.914 1 1x0,75=0,75 3.686
12.1.2 | Lehm- bzw. Tonacker 741 1 1x0,75=0,75 556
Kleinrdumiger Nut-
12.3.4 |2ungswechsel mittber- | 555 | 4 1,5x0,75=1,125 366
wiegendem Brachfl&-
chenanteil
14.11,3 |Brachederverkehrs- | 1g 575 | 4 1x0,75=0,75 8.505
und Industriefléchen
Kompensationsflachenbedarf aus Funktionsverlust 13.440
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Tabelle 3: Eingriffs- bzw. kompensationsmindernde Mal3inahmen

Biotoptyp Flache Wert der Flachenaquivalent
Eingriffs- far die Eingriffs-
Nr. Bezeichnung m2 minderung minderung
212 Mesophiles Laubge- 45 1 45
biisch
9.3.2 Intensivgrinland auf 1.958 1 1.958
Mineralstandorten
12.1.2 Lehm- bzw. Tonacker 201 1 201
14.11.3 Brache der Verkehrs- 8.803 1 8.803
und Industriefléchen
Gesamt 11.187
Tabelle 4: Zusammenstellung des Kompensationsflachenbedarfs
Biotopbeseitigung mit Flachenversiegelung (Totalverlust) 7.944
Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust 13.440
Eingriffs- bzw. kompensationsmindernde MalRnahmen -11.187
Gesamtsumme 10.197

5.2.5.2 Geplante MalRnahmen fiir die Kompensation

Innerhalb des Plangebietes sind folgende Kompensationsmal3nahmen vorgesehen:

Nr. Kompensations- Flache m2 | Wertstufe | Kompen- Leis- Flachen-
malRnahme sations- tungs- | &quivalent
wertzahl faktor
Renaturierung des Kleinge-
wassers und Entwicklung
einer Pufferzone
1 |insgesamt 1400 m?2
davon ohne Entsiegelung 1340 3 0,8 3.216
mit Entsiegelung 60 3+0,5 0,8 168
Entwicklung von
2 | Rohrichtbestanden und 3.813 3 0,8 9.151
Rieden
Gesamtumfang der Kompensation 12.535
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5.2.5.3 Bilanzierung

Die Gegenuberstellung von Kompensationsflachenaquivalent Bedarf gemald Tabelle 4 =
10.197 und dem Flachen&quivalent der Kompensation gemal Punkt 5.2.5.2 = 12.535 zeigt,
dass der Eingriff in Natur und Landschaft durch die festgesetzten MaRnahmen ausgeglichen
werden kann.

Es verbleibt ein Uberschuss von 2.338 m2 Flachenaquivalent, der zum Ausgleich fiir andere
Vorhaben genutzt werden soll.

5.2.6 Anderweitige Planungsmaéglichkeiten

Die Voraussetzungen fur die Einspeisevergitung sind gegeben, wenn die Photovoltaik-
Freiflachenanlagen auf Konversionsflachen errichtet wurden. Das Gelédnde der ehemaligen
Ziegelei erfullt diese Bedingung. Dieses wurde im Hinblick auf die geplante Nachnutzung
bereits berdumt, so dass Alternativen zum Standort nicht mdglich sind.

Auf Teilflachen ist eine gewerbliche Nutzung geplant, die auf Grund der benachbarten
Wohnbebauung hinsichtlich ihres Storgrades teilweise eingeschrankt wird.

Die hochwertigen Biotopstrukturen wie das Feldgehélz, das Landrohricht sowie das Kleinge-
wasser einschlie3lich seiner Uferzone, die als gesetzlich geschitzte Biotope einzustufen
sind, werden erhalten und vor Beeintrachtigungen geschutzt.

Die Grundlage fur die Festsetzungen zur Art und zum Mal3 der baulichen Nutzung im geplan-
ten Sondergebiet stellt die konkrete Planung des Vorhabens dar, fur die im Wesentlichen
technische Pramissen bestimmend sind.

5.3 Zusatzliche Angaben

5.3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprifung

Technische Verfahren kamen bei der Durchfihrung der Umweltprifung nicht zur Anwen-
dung. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt auf der Grundlage der Hinweise zur
Eingriffsregelung (Schriftenreihe des LUNG M-V 1999, Heft 3) in Verbindung mit den Bewer-
tungsvorgaben fir Photovoltaik-Freiflachenanlagen gemafR dem Schreiben des Ministeriums
fur Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V vom 27.05.2011.

5.3.2 Hinweise zur Durchfiihrung der Umweltiiberwachung

§ 4 c BauGB bestimmt, dass die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen tberwa-
chen, die auf Grund der Durchfiihrung der Bauleitplane auftreten, um insbesondere unvor-
hergesehene nachteilige Auswirkungen friihzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, ge-
eignete MalRnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Die Gemeinden nutzen dabei die Informationen der Behorden, die diese den Gemeinden
gemal § 4 Abs. 3 BauGB zur Verfigung stellen.

Die festgesetzten Ausgleichsmaflinahmen werden erstmalig ein Jahr nach ihrer Ausfiihrung
und erneut nach weiteren 3 Jahren durch Ortsbesichtigung tUberpriift.
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5.3.3 Zusammenfassung

Der Bebauungsplan Nr. 8 "Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der Stadt Neukalen war einer
Umweltprifung nach den Vorschriften des BauGB zu unterziehen. Hierfir wurden fur die
Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes Photovoltaikanlage und von Gewerbegebieten
die moglichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und entsprechende Vermeidungs-,
Minderungs- und Ausgleichsmalinahmen herausgearbeitet.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im vorliegenden Umweltbericht zusammen-
fassend dargestellt. Der Umweltbericht orientiert sich an Anlage 1 (zu 8§ 2 Abs. 4, 88 2a und
4c) BauGB. Schwerpunkte bilden die Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des
derzeitigen Umweltzustandes sowie die Entwicklungsprognose bei Durchfiihrung und Nicht-
durchfiihrung der Planung bezogen auf die einzelnen Schutzgiter, Mainahmen zu deren
Verhinderung, Verringerung bzw. zum Ausgleich sowie Aussagen zur Methodik der Umwelt-
prifung und zur Durchfiihrung der Umweltiiberwachung.

Alternativen zum Standort waren nicht moglich.

Auf Grund der Inanspruchnahme eines anthropogen stark vorbelasteten Standortes sowie
der spezifischen Auswirkungen von PV-Freiflachenanlagen sind die Auswirkungen auf die
Schutzguter Pflanzen und Tiere sowie Boden durch Biotopverlust, Versiegelung,
Verschattung und Barrierewirkung als wenig erheblich zu werten. Beeintrdchtigungen von
Natura 2000-Gebieten sowie anderen Arten von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sin-
ne des Naturschutzrechts kbnnen ausgeschlossen werden. Die geplante gewerbliche Nut-
zung wird auf Grund der benachbarten Wohnbebauung hinsichtlich ihres Stdrgrades teilwei-
seeingeschrankt.

Erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzgiter Mensch, Wasser, Klima/Luft sowie Kultur-
und Sachguter sind nicht zu erwarten.

Das vorbelastete Landschaftsbild wird durch die streng geometrisch angeordneten Solarmo-
dultische technisch Uberpragt und erneut beeintrdchtigt. Die Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild werden als gering eingestuft.

Wesentliche Minimierungs- und AusgleichmalRnahmen sind die Zeitfenster fir die Baufeld-
freimachung, das naturschutzfachlich geeignete Management fur die Modulzwischenflachen,
die Bodenfreiheit der Einzdunung, die Erhaltung der randlichen Eingrinung, die
Renatuierung des Kleingewéssers, die Entwicklung weitere Rohrichtbestdnde und Riede
sowie die Schaffung eines Zauneidechsenhabitats.

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zeigt, dass der Eingriff in Natur und Landschaft
durch die AusgleichsmalRnahmen kompensiert werden kann. Es verbleibt ein Kompensati-
onstuberschuss, der zum Ausgleich fur weitere Vorhaben genutzt werden soll.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 8
"Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der Stadt Neukalen keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen verbunden sein werden. Dagegen stellt die Erzeugung von Solarenergie
einen positiven Effekt fir den Klimaschutz dar.

N:\2015B016\B-Planverfahren 2015\doc\Entwurf_10.04.2015.docx Seite 41 von 63



# A&S GmbH Neubrandenburg Stadt Neukalen
architekten . stadtplaner . ingenieure B-Plan Nr.8 Photovoltaikanlage Alte Ziegelei

5.0 Artenschutzschutzrechtlicher Fachbeitrag

6.1 Rechtliche Grundlagen

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt im Kapitel 5 den Schutz wild lebender Tier- und Pflan-
zenarten. Der Artenschutz umfasst u.a. den Schutz der Tiere und Pflanzen sowie ihrer Le-
bensstatten und Biotope durch den Menschen.

Von besonderer Bedeutung sind die Vorschriften fiir besonders geschiitzte Tier- und Pflan-

zenarten. Gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten

1. wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europaischen Vogelarten wéah-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten
erheblich zu storen; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstéren

Gemal 8§ 44 Abs. 5 BNatSchG gelten die o0.g. Zugriffsverbote fir nach § 15 zulassige Eingrif-
fe in Natur und Landschaft sowie fiir nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulassige
Vorhaben.

Sie gelten nur fur die in Anhang IV der FFH-RL aufgefihrte Tier- und Pflanzenarten sowie fir
die Européischen Vogelarten.

Bezlglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL sowie der Europdischen Vogelarten
nach Art. 1 VRL ist zu unterscheiden zwischen

Schadigungsverbot: Beschadigung oder Zerstdérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten
und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tdtung von Tieren oder ihrer Ent-
wicklungsformen

und
Stérungsverbot: Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten.

Beziglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ist das Schadigungsverbot zu be-
achten. Beschadigen oder Zerstoren von Standorten wild lebender Pflanzen oder damit im
Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschadigen oder Zerstéren von Exemplaren wild
lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen.

Von den Verboten des § 44 kann unter bestimmten Bedingungen eine Ausnahme (8§ 45) oder
eine Befreiung (8 67) gewahrt werden.

Die fur die Belange des Artenschutzes zustindige Behérde ist die untere Naturschutzbehor-
de, d.h. der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

6.2 Berucksichtigung der Belange des Artenschutzes in der Bauleitplanung

Ein Bebauungsplan ist unwirksam, wenn seiner Umsetzung dauerhaft zwingende Vollzugs-
hindernisse entgegen stehen. Derartige Vollzugshindernisse kénnen sich aus den arten-
schutzrechtlichen Bestimmungen des 8 44 Abs. 1 und 67 BNatSchG ergeben. Daher muss
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die planende Gemeinde die artenschutzrechtlichen Verbote aus 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG in
ihre bauleitplanerischen Uberlegungen einbeziehen.

Um nicht die Planrechtfertigung nach 8 1 Abs. 3 BauGB durch ,Vollzugsunfahigkeit* zu ver-
lieren, muss die Gemeinde bei der Planaufstellung vorausschauend ermitteln und bewerten,
ob die vorgesehenen planerischen Festsetzungen einen artenschutzrechtlichen Konflikt ent-
stehen lassen kénnen, der die Vollzugsfahigkeit dauerhaft unmdglich erscheinen Iasst.

Diese Gefahr besteht nur dann, wenn die geplanten MaRnahmen bzw. ihre mittelbaren bau-
anlagen- bzw. betriebsbedingten Wirkungen und der Lebensbereich von durch Aufnahme in
den Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschiitzten Arten sich Gberschneiden. Die in Punkt
6.3 folgende Auflistung enthalt die 56 in M-V vorkommenden Pflanzen- und Tierarten des
Anhangs IV der FFH-Richtlinie.

Um eine schnelle Prifung der artenschutzrechtlichen Belange sicherzustellen, sollte ein ei-
genstandiger artenschutzrechtlicher Fachbeitrag als Bestandteil der Umweltpriifung erarbei-
tet werden. In diesem Fachbeitrag sind zuerst mit Begriindung anhand der Lebensrauman-
spruche die durch Aufnahme in den Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschitzten Arten
zu selektieren, die im Plangebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vorkommen (Vorpri-
fung). Sollten Arten verbleiben, die im Gebiet vorkommen koénnten, so ist fur diese priméar zu
prifen, ob die geplanten Nutzungen bzw. die diese Nutzungen vorbereitenden Handlungen
geeignet sind, diesen Arten gegenuber Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG aus-
zulésen (Hauptprifung). Das Ergebnis dieser Prifung ist im Artenschutzrechtlichen Fachbei-
trag darzustellen. Wenn sich herausstellen sollte, dass Verbotstatbestdnde betroffen sind,
die einer Ausnahme nach § 45 BNatSchG bedirfen, so ist ein Antrag auf Inaussichtstellung
einer Ausnahme nach § 45 BNatSchG beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu stel-
len.

6.3 In Mecklenburg-Vorpommern lebende, durch Aufnahme in den Anhang IV der
FFH-Richtlinie ,,streng geschutzte* Pflanzen und Tierarten

Gruppe wiss. Arthame dt. Arthame

Gefal3pflanzen Angelica palustris Sumpf-Engelwurz

Gefal3pflanzen Apium repens Kriechender Scheiberich, -Sellerie
Gefalpflanzen Cypripedium calceolus Frauenschuh

Gefal3pflanzen Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte
Gefal3pflanzen Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut, Torf-Glanzkraus
Gefal3pflanzen Luronium natans Schwimmendes Froschkraut
Weichtiere Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke
Weichtiere Unio crassus Gemeine Flussmuschel

Libellen Aeshna viridis Grine Mosaikjungfer

Libellen Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer

Libellen Leucorrhinia albifrons Ostliche Moosjungfer

Libellen Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer

Libellen Leucorrhinia pectoralis GroRe Moosjungfer

Libellen Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle

Kafer Cerambyx cerdo Heldbock

Kafer Dytiscus latissimus Breitrand

Kafer Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitfligel-Tauchkéfer
Kafer Osmoderma eremita Eremit, Juchtenké&fer

Falter Lycaena dispar Grol3er Feuerfalter

Falter Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter
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Falter Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwarmer
Fische Acipenser sturio Europdischer Stor
Lurche Bombina bombina Rotbauchunke

Lurche Bufo calamita Kreuzkrote

Lurche Bufo viridis Wechselkrote

Lurche Hyla arborea Laubfrosch

Lurche Pelobates fuscus Knoblauchkrote

Lurche Rana arvalis Moorfrosch

Lurche Rana dalmatina Springfrosch

Lurche Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch
Lurche Triturus cristatus Kammmolch
Kriechtiere Coronella austriaca Schlingnatter
Kriechtiere Emys orbicularis Européaische Sumpfschildkrote
Kriechtiere Lacerta agilis Zauneidechse
Meeressauger Phocoena phocoena Schweinswal

Fledermause

Barbastella barbastellus

Mopsfledermaus

Fledermause

Eptesicus nilssonii

Nordfledermaus

Fledermause

Eptesicus serotinus

Breitfligelfledermaus

Fledermause

Myotis brandtii

Grol3e Bartfledermaus

Fledermause

Myotis dasycneme

Teichfledermaus

Fledermause

Myotis daubentonii

Wasserfledermaus

Fledermause

Myotis myotis

GrolRes Mausohr

Fledermause

Myotis mystacinus

Kleine Bartfledermaus

Fledermause

Myotis nattereri

Fransenfledermaus

Fledermause

Nyctalus leisleri

Kleiner Abendsegler

Fledermause

Nyctalus noctula

Abendsegler

Fledermause

Pipistrellus nathusii

Rauhhautfledermaus

Fledermause

Pipistrellus pipistrellus

Zwergfledermaus

Fledermause

Pipistrellus pygmaeus

Muckenfledermaus

Fledermause

Plecotus auritus

Braunes Langohr

Fledermause

Plecotus austriacus

Graues Langohr

Flederméause Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus
Landsauger Canis lupus Wolf

Landsauger Castor fiber Biber

Landsauger Lutra lutra Fischotter
Landsauger Muscardinus avellanarius | Haselmaus

6.4 Vorprifung

Die Stadt Neukalen hat sich im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens mit den Belangen
des Artenschutzes, insbesondere mit den Vorschriften fir besonders geschitzte Tier- und
Pflanzenarten auseinander gesetzt.
Zunachst wurden die Lebensraumanspriiche und Gefédhrdungsursachen der in der obigen
Liste aufgefuhrten Pflanzen- und Tierarten ermittelt und den Standortverhaltnissen und den
Biotoptypen des Plangebietes sowie den Auswirkungen der Planung gegenuiber gestellt.
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GefaRpflanzen

Die Pflanzenarten sind entweder auf besonders feuchte oder besonders trockene Standorte
angewiesen.

Der Sumpf-Engelwurz bevorzugt nahrstoffreiche, besonnte bis schwach beschattete, nasse,
auch quellige Wiesenbestéande und Sdume auf kalkreichem Untergrund, insbesondere Pfei-
fengraswiesen und deren Auflassungsstadien.

Der Kriechende Scheiberich ist an feuchten bis staunassen, mitunter salzbeeinflussten, zeit-
weise Uberschwemmten sandig-kiesigen bis lehmig-tonigen basischen Standorten im naturli-
chen Wasserwechselbereich stehender oder langsam flieRender Gewasser sowie sekundar
auch in der durch Tritt, Mahd oder Beweidung kurz gehaltenen und liickigen Ufervegetation
zu finden.

Der Frauenschuh ist in basenreichen Laubwaldern beheimatet.

Die Sand-Silberscharte kommt auf ndhrstoffarmen, teilweise aber mineralreichen, offenen bis
licht mit Gehdlzen bewachsenen trockenen Sandstandorten auf Dunen, Moranenkuppen und
Talsandterrassen vor.

Das Sumpf-Glanzkraut bendtigt hydrologisch intakte nahrstoffarme, kalkbeeinflusste Moore
mit hohem Wasserstand (Schwingmoorregime) und niedrig wtichsiger Braunmoos-, Klein-
seggen- und Binsenvegetation in naturbelassenem Zustand.

Das Schwimmende Froschkraut kommt in Moortimpeln, Moorweihern, in Grédben mit lang-
sam flieRendem bis stagnierendem Wasser und sandigem bis torfigem Grund sowie in fri-
hen konkurrenzarmen Sukzessionsstadien der Gewé&sservegetation in Meliorationsgraben
vor.

Diese Standorte kommen im Plangebiet nicht vor.

Weichtiere

Die Zierliche Tellerschnecke lebt in klaren, stehenden Gewassern auf Pflanzen, bevorzugt in
kleinen Tuimpeln, die mit Wasserlinsen bedeckt sind.

Das Kleingewasser wird durch das geplante Vorhaben nicht beeintrachtigt.

Die Gemeine Flussmuschel bendtigt unverbaute und unbelastete saubere Bache und Flisse,
auch Zu- und Abfliisse von Seen mit naturnahem Verlauf und hoher Wassergtite.

FlieRgewéasser kommen im Plangebiet nicht vor.

Libellen

Die Grine Mosaikjungfer lebt an stehenden Gewassern. Dabei ist ihr Vorkommen von der
Existenz der Krebsschere abhangig, in welche die Weibchen beinahe ausschlieflich ihre
Eier einstechen. Krebsscheren wachsen in Schwimmblattgesellschaften warmer, windge-
schitzter, schlammiger, meso- bis eutropher, nicht verschmutzter und meist stehender Ge-
wasser der Talauen (Altwésser, Graben, Tumpel, Kanale). Die Pflanze ist empfindlich ge-
genuber starken Schwankungen des Wasserstandes und gegenuber Verunreinigungen.

Die Zierliche Moosjungfer findet man an flachen, windgeschiitzten, stehenden Gewé&ssern
mit hoher Wassertransparenz und dichter Submersvegetation.
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Bevorzugte Entwicklungsgewésser der GrofRen Moosjungfer sind besonnte, fischfreie und
mesotrophe Stillgewasser, inshesondere in Moorgebieten. Die Gewasser, zum Beispiel auf-
gelassene Torfstiche, bendtigen einige offene Bereiche.

Das Kleingewasser wird nicht beeintrachtigt.

Die Asiatische Keiljungfer besiedelt die mittleren und unteren Laufe grofRer Flisse, wo sehr
feinkdrnige Bodenbestandteile wie Sand, Lehm und Ton, manchmal auch Schlamm vorherr-
schen. Hier bendtigen die Larven strémungsberuhigte, unbewachsene, sonnenexponierte
Buchten oder Gleithangzonen.

Lebensraume der Ostlichen Moosjungfer sind schilfbestandene Altarme von Fliissen oder
anmoorig-torfige, dystrophe bis mesotrophe Waldgewé&sser. Die Habitate sind in der Regel
nahrstoffarm, sauer, strukturreich und ganz oder teilweise besonnt.

Die Sibirische Winterlibelle kommt in Mooren und in Verlandungszonen von Gewassern vor.
Die im Juli bis September geschlipften voll ausgereiften Libellen tberwintern bis zum néchs-
ten Fruhjahr ohne Nahrung in Gewdassernédhe oder auch weit abseits von Gewassern, wo
sich die Tiere in Schlupfwinkeln oder in der Vegetation verbergen.

FlielRgewéasser und anmoorig-torfige Waldgewasser kommen im Plangebiet nicht vor.

Kéafer

Kéaferarten wie der Eremit und der Heldbock besiedeln alte, anbriichige und héhlenreiche
Laubbaume, besonders Eichen, Linden und Rotbuchen, aber auch Ulmen, Weiden und Kas-
tanien und bendtigen ein kontinuierliches Angebot geeigneter Gro3baume mit Grol3héhlen.

Brutbdume der thermophilen Altholzbewohner werden durch das geplante Vorhaben nicht
beeintrachtigt.

Der Breitrand ben6tigt grof3ere nahrstoffarme Stillgewasser mit mindestens 1 ha Wasserfla-
che, besonnten Uferabschnitten und grof3flachig Gber 1 m Wassertiefe (Seen, Altwéasser,
Moorgewasser, grof3e Torfstiche, Kiesgruben, Tagebaurestseen, Fischteiche).

Der Schmalbindige Breitfligel-Tauchkéfer bendétigt grof3ere, ndhrstoffarme Stillgewasser mit
ausgedehnten, besonnten Uferabschnitten und grof3flachig weniger als 1 m Wassertiefe und
dichter, aus dem Wasser aufragender Vegetation (Seen, Torfstiche, Moorgewdasser, Kies-
gruben, Tagebaurestseen) oft in Wald- oder Moorgebieten.

Grolere Stillgewasser kommen im Plangebiet nicht vor. Das Kleingewasser wird nicht beein-
trachtigt.

Falter

Der Grol3e Feuerfalter bendtigt naturlich-eutrophe Gewéasser- und Grabenufer, offene Nie-
dermoore und Flussauen mit Verlandungsvegetation, Seggenrieden, Feucht- und Nasswie-
sen, offenen Nass- und Feuchtbrachen und Hochstauden, i. d. R. im Kontakt mit
Rohrichtgesellschaften sowie Standorte der Raupenfutterpflanzen (nicht saure Ampferarten)
und geeigneter Nektarquellen (z. B. Blutweiderich, Rossminze, Acker- und Sumpfkratzdistel).
Das Mindestareal einer Population soll 64 ha umfassen.

Lebensraum des Blauschillernden Feuerfalters sind blitenreiche Feuchtwiesen und deren
Brachen mit ausreichend grof3en Bestédnden der Raupenfutterpflanze Wiesenkndterich und
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einem ausgeglichenen Kleinklima. Wiesenknoterich-Sumpfdotterblumenwiesen, Binsenge-
sellschaften und Méadersuf3-Hochstaudenfluren in feuchtkihlen Bachtalern, an Flissen und
Seen sowie Moore sind typische Habitate. Ein wesentlicher Bestandteil der Lebensraume
sind Geholze als Windschutz. Sonnige, windgeschutzte Standorte in Gebusch- oder Wald-
randnahe oder auf Waldlichtungen werden bevorzugt besiedelt.

Nachtkerzenschwarmer leben oligophag an verschiedenen Arten von Nachtkerzen und Wei-
denrdschen. Haufig belegte Nahrungspflanzen sind das Zottige und das Kleinbliitige Wei-
denréschen, welche an Feuchtstandorten wie Bachufern und Wiesengraben anzutreffen
sind. Selten werden Raupen am Schmalblattrigen Weidenrdschen, das auf Schlagfluren
wachst, gefunden. Typische Fundstellen sind auch Sandgruben und Kiesabbaustellen mit
Vorkommen von Nachtkerzenarten.

Nach dem Biotopbogen kommen in dem geschiitzten Biotop DEM 03537 Nahrungspflanzen
der o.g. Falterarten vor (Grol3er Feuerfalter: Blutweidrich, vereinzelt; Blauschillernder Feuer-
falter: MadesifR3, zahlreich; Nachtkerzenschwdrmer: Weidenrdschen, zahlreich).Das ge-
schitzte Biotop wird erhalten.

Fische

Der Lebensraum des Européischen Stdrs ist von dem geplanten Vorhaben nicht betroffen.

Lurche

Die Rotbauchunke bevorzugt sonnenexponierte gréRere Weiher und Sélle mit ausgedehnten
krautigen Flachwasserzonen im Griinland. Auch Uberschwemmungsgebiete werden gern
besiedelt. Zu den Gefadhrdungsursachen zahlen die Melioration grundwassernaher Grin-
landstandorte und der Biozideinsatz in der Landwirtschaft.

Die Wechselkréte und die Kreuzkréte sind Pionierarten trockenwarmer Lebensrdume in Ge-
bieten mit lockeren und sandigen Béden. Das Vorhandensein offener, vegetationsarmer bis -
freier Flachen mit ausreichenden Versteckmdglichkeiten als Landlebensraum sowie weit ge-
hend vegetationsfreie Gewasser (Flach- bzw. Kleinstgewasser) als Laichplatze sind Voraus-
setzung fur die Existenz der Kreuzkrote. Die Art bevorzugt Flachgewasser, die oft und haufig
austrocknen und wechselt diese jahrlich. Die Anspriiche der Wechselkrote sind ahnlich. Sie
bevorzugen als Laichgewé&sser flache, vegetationsarme, temporare Gewasser mit minerali-
schem Boden. Als Pionierbesiedler vegetationsarmer Trockenbiotope mit kleineren, oft spo-
radischen Wasseransammlungen leiden Kreuz- und Wechselkroten unter dem Fehlen oder
zu raschen Austrocknen geeigneter Laichgewasser sowie unter der Verbuschung und Be-
schattung ihrer Habitate.

Laubfrésche beanspruchen sehr unterschiedliche aquatische und terrestrische Teillebens-
raume.
Aquatische Teillebensraume — Reproduktionshabitate
o Fischfreie, besonnte Kleingewasser (Tumpel, Weiher, Druck-/Qualmwasserbereiche,
Bracks, Flutmulden und Altwéasser in Fluss- und Bachauen, zeitweilig Gberschwemm-
te Grunlandsenken, auch Gewasser in Abbaugruben)
e Vegetationsreiche, amphibische Flach- und Wechselwasserzonen (als Metamorpho-
se- und Reifehabitat fiir juvenile Exemplare)
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e Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften aus Laichkrautern, Flutrasen, Seggen,

Binsen und Rohrichten
Terrestrische Teillebensrdume — Tagesverstecke, Nahrungshabitate

o Extensiv bewirtschaftete Feucht- und Nasswiesen als Nahrungslebensraum fur her-
anwachsende und erwachsene Exemplare

e Geholzstreifen, Rohrichte und gewasserbegleitende Hochstaudenfluren als Sitz- und
Rufwarten auf3erhalb der Paarungszeit sowie als Biotopverbundstrukturen

e Auwalder, Feldgehdlze, durchsonnte, feuchte Niederwdalder, Landschilfbestdénde auf
grundwassernahen Standorten.

Knoblauchkréten bevorzugen als Laichbiotop kleinere bis mittelgrofl3e, eutrophe Stillgewas-
ser mit einer Mindesttiefe von ca. 30 cm und einer vegetationsreichen Uferzone
(Schwadenrdéhricht, Rohrkolbenréhricht, Flutrasen).

Der Moorfrosch besiedelt bevorzugt Lebensraume mit hohem Grundwasserstand oder perio-
discher Uberschwemmungsdynamik, vor allem Niedermoore, Bruchwalder, sumpfiges
Extensivgrinland, Nasswiesen, Weichholzauen der gré3eren Flisse sowie Hoch- und Zwi-
schenmoore. Dort befinden sich auch seine Laichgewasser, die sich durch Sonnenexposition
und teilweise Verkrautung mit Seggen-, Binsen- und Wollgrasrieden oder Flutrasen aus-
zeichnen.

Der Springfrosch bevorzugt lichte und gewasserreiche Laubmischwalder. Das Offenland der
Umgebung wird auch besiedelt, so lange dieses liber Hecken mit dem Wald vernetzt ist. Als
Laichgewésser dienen Waldtimpel, Weiher, kleine Teiche und Wassergréaben. Ideal sind
fischfreie Gewasser mit besonnten Flachuferzonen.

Moorbiotope innerhalb von Waldflachen sind der typische Lebensraum des Kleinen Wasser-
froschs. Als Laichgewdasser werden kleinere, vegetationsreiche Weiher, Timpel und Graben
sowie in deren Umfeld befindliche Sumpfe und Moore bevorzugt.

Der Kammmolch lebt in grol3eren Teichen und Weihern (auch temporér) in volliger oder teil-
weise sonnenexponierter Lage mit maRig bis gut entwickelter submerser Vegetation und
einem reich strukturierten Gewasserboden ohne bzw. mit geringem Fischbesatz. Dazu
kommen als Landlebensraume in der Nahe der Gewasser Laub- und Laubmischwaélder,
Sumpfwiesen, Flachmoore, Felder, Wiesen und Weiden.

Vor dem Abriss der Ziegelei wurde der Kammmoilch in einem Keller nachgewiesen.

Lurche sind geféahrdet durch die Storung bzw. den Verlust von Laichgewéssern und die Un-
terbrechung ihrer Wanderwege.

Es ist anzunehmen, dass das Kleingewasser von geschiitzten Amphibienarten zum Laichen
aufgesucht wird. Das Gewasser wird durch das geplante Vorhaben nicht beeintrachtigt. Es
soll renaturiert werden, damit es seiner Funktion als Amphibienlaichgewésser besser gerecht
wird.

Als Winterquartiere kommen die Wiese und der Wald im Studen des Plangebietes und die
Ackerflache sudostlich des Gewdassers in Frage. Diese kdnnen erreicht werden, ohne die
Bauflachen zu durchqueren. Die Einfriedung des Sondergebietes ist mit 10 cm Bodenfreiheit
auszufihren, so dass Wanderbewegungen der Lurche durch die PV-Anlage nicht einge-
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schrankt werden. Die Mahd der Modulzwischenflachen erfolgt nach dem 1. Juli. Der Einsatz
von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln ist nicht zuléassig.

Kriechtiere

Die Schlingnatter ist eine trockenheits- und warmeliebende Tierart. Ihr bevorzugter Lebens-
raum ist gekennzeichnet durch einen mosaikartigen, kleinrdumigen Wechsel aus offenen,
niedrigbewachsenen und teils gehélzdominierten Standorten und eine hohe Kleinstruktur-
und Unterschlupfdichte.

Der Lebensraum der Schlingnatter kommt im Plangebiet nicht vor.

Zauneidechsen besiedeln Magerbiotope wie trockene Waldrander, Bahnddmme, Heidefla-
chen, Diunen, Steinbriiche, Kiesgruben und &hnliche Lebensraume mit einem Wechsel aus
offenen, lockerbddigen Abschnitten und dichter bewachsenen Bereichen. Sie bevorzugen
warmebegunstigte Stidbdschungen.

Vor dem Abriss der Ziegelei wurde die Zauneidechse auf dem Gelande nachgewiesen.

Die Européische Sumpfschildkréte bendtigt offene vegetationsreiche, meist eutrophe Stillge-
wasser mit Schlammablagerungen und reich strukturierten Verlandungsgesellschaften im
Verbund mit gut durchsonnten, aber deckungsreichen Uferpartien (Seen, Altwéasser in Flus-
sauen, Kleingewasser wie Solle, Teiche und Torfstiche). Weitere Lebensraumanspriche sind
Deckung bietende Strukturen im Gewasser, zum Beispiel Wasserrohrichte und an Totholz
reiche Bruchwaldgesellschaften, sowie sonnenexponierte Offenflachen im Umfeld der Ge-
wasser als Eiablageplatze (Sandtrockenrasen, extensiv genutztes Grunland).

Kleingewésser mit gut durchsonnten Uferbereichen kommen im Plangebiet nicht vor.

Flederméuse

Zu den Jagdgebieten der genannten Fledermausarten gehtren parkahnliche Landschaften
sowie naturnahe Walder, insbesondere lichte Eichen- und Buchenwélder. Das Braune Lang-
ohr jagt auch innerhalb von dérflichen Siedlungen Insekten. Keller, Stollen, Gewdlbe, Dach-
stuhle, Nistkasten, Hohlen und Baumhohlen stellen geeignete Sommer- und Winterquartiere
der Fledermause dar.

Dem Entwurf zum Artenschutzfachbeitrag vom 07.11.2013 im Rahmen des Rickbaus (Ver-
fasser: Griinspektrum-Landschaftsokologie, Ihlenfelder Stral3e 5, 17034 Neubrandenburg) ist
zu entnehmen, dass sich die ehemaligen Ringdfen zu lokal bedeutsamen Fledermausquar-
tieren entwickelt hatten. In der ,Artenschutzfachlichen Zuarbeit zur Herrichtung von Ersatz-
guartieren und Ersatzbrutplatzen* vom 31.03.2014 (Verfasser: Dipl-.Ing. Henrik Pommeranz,
Augustenstrale 77, 18055 Rostock) waren als Kompensationsmafnahmen fir deren Ab-
bruch die Herrichtung eines Winterquartiers im ehemaligen Lorenschuppen ca. 90 m sud-
westlich des Plangebiets und eines Sommerquartiers am erhaltenen ehemaligen Verwal-
tungsgebaude im Nordwesten des Gelandes festgelegt.

Alte Baume mit Hohlen und Spalten, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstétten fur Flederm&u-
se dienen kdnnten, werde durch das geplante Vorhaben nicht beeintrachtigt.
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Landséauger

Der Biber besiedelt natiirliche oder naturnahe Ufer von Gewassern mit dichter Vegetation
und an Weichholzarten reichen Gehdlzsdumen oder Auenwald, insbesondere stérungsarme
Abschnitte langsam stromender FlieRBgewéasser, an Altwassern reiche Flussauen und Uber-
flutungsraume, naturliche Seen, Verlandungsmoore oder allenfalls extensiv bewirtschaftete
Niedermoorgebiete.

Die Peene verlauft ca. 1,5 km ndrdlich des Plangebietes des Peenekanals. Besetzte Biber-
reviere wurden hauptsachlich im Miundungsbereich am Kummerower See sowie in den
Neukalener Moorwiesen, aber auch an der Peenewestlich der Stadt nachgewiesen. Der Le-
bensraum des Bibers wird durch die geplante Entwicklung nicht beeintrachtigt.

Der Fischotter bendtigt groRrAumig vernetzte semiaquatische Lebensraume jeglicher Art
(FlieRgewassersysteme, Seenplatten, Weihergruppen, Moore, Teichgebiete, Kanéle, Gra-
bensysteme der Niederungen) sowie stérungsarme naturbelassene oder naturnahe Gewas-
serufer in hydrologisch intakten Feuchtgebieten mit nahrungsreichen, schadstoffarmen und
unverbauten Gewassern. Er fihrt ein verborgenes Leben an Gewéssern mit einer reich ge-
gliederten und bewachsenen Uferzone. Der Hauptteil seiner Nahrung besteht aus Fischen.
Daneben erbeutet er vor allem noch Kleinsduger, Vogel und Lurche. Das Revier eines
Mannchens erstreckt sich entlang von FlieRgewéssern und Seeufern tber eine Distanz von
10 bis 20 km. Die Reviere der Weibchen sind kleiner und kdnnen mit den Revieren mehrerer
Mannchen Uberlappen. In einer Nacht legen die Tiere bis zu 15 km zurtick. Etwa alle 1000 m
braucht der Fischotter einen Unterschlupf, zum Beispiel unter den Wurzeln alter Bd&ume, in
dichten Weiden- und Erlenbiischen direkt am Ufer oder in einem ufernahen Kaninchenbau.
In diesen Verstecken verschlaft er den Tag, denn in weiten Teilen Mitteleuropas wurde er
durch jahrhundertlange Verfolgung zum Nachttier. Die Begegnung mit dem Menschen weil}
er weit gehend zu vermeiden.

Bei seinen Wanderungen uber Land halt sich der Fischotter immer wieder an die gleichen
Routen, so dass mit der Zeit deutlich ausgetretene Pfade entstehen.

Die erst seit 1968 unter Naturschutz stehende Art ist in M-V stark geféhrdet. Die Ursachen
fur die Gefahrdung sind Lebensraumzerstérung und Verschlechterung der Lebensbedingun-
gen in den besiedelten Habitaten infolge von Entwasserung, Grundwasser- und Pegelabsen-
kung, technischem Gewésserausbau, Uferbefestigung und HochwasserschutzmalRhahmen
sowie durch Fragmentierung von Landschaften, besonders durch Zersiedlung und Neu- so-
wie Ausbau von Verkehrstrassen mit Zerschneidung der Migrationskorridore. Zu einer erhoh-
ten Mortalitat kann es durch Individuenverluste im Stral3enverkehr, Ertrinken in Fischreusen
und —netzen, illegale Verfolgung sowie Schadstoffbelastung von Gewéassern kommen. Ein
erhohtes Storungspotenzial kann die Erschlie3ung von Gewéssern und Uferzonen fir touris-
tischen Zwecke bieten.

Okologische Erfordernisse fiir einen giinstigen Erhaltungszustand stellen groRraumig ver-
netzte semiaquatische Lebensraume jeglicher Art (FlieRgewassersysteme, Seenplatten,
Weihergruppen, Moore, Teichgebiete, Kanéle, Grabensysteme der Niederungen) sowie st6-
rungsarme naturbelassene oder naturnahe Gewasserufer in hydrologisch intakten Feuchtge-
bieten mit nahrungsreichen schadstoffarmen und unverbauten Gewassern dar.

Totfunde des Fischotters an der L 20 zwischen Neukalen und Giilitz, an der K 50 in Hbhe
des Vurzbaches sowie im Peenekanal norddstlich des Stadtkerns belegen, dass die Art im
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Raum Neukalen vorkommt und im besonderen Mal3e durch den StraRenverkehr gefahrdet
ist. Es ist nicht auszuschlielen, dass der Fischotter auf seinen Wanderungen auch das
Plangebiet durchquert. Durch die Bodenfreiheit der Einfriedung ist dies auch weiterhin mog-
lich. Die lokale Population des Fischotters wird nicht gefahrdet.

Gemal ,Managementplan fur den Wolf in M-V* vom Juli 2010 stellt das Land M-V mit Aus-
nahme der Siedlungsrdume einen geeigneten Wolflebensraum dar. Die wesentlichen Kriteri-
en der derzeitigen Vorkommensgebiete sind hoher Waldanteil und geringe menschliche Be-
siedlung bei hoher Schalenwilddichte.

Die geplanten Bauflachen sind auf Grund ihrer Néhe zur Stadt Neukalen und ihrer kunftigen
Einfriedung fur den Wolf nicht relevant.

Der bevorzugte Lebensraum der Haselmaus sind Mischwélder mit reichem Buschbestand,
insbesondere Haselstraucher.

Der Wald wird durch das geplante Vorhaben nicht beeintrachtigt.

Vogel

Die geschitzten Vogelarten bevorzugen stérungsarme, unterholz- und baumartenreiche
Walder mit hohem Altholzanteil, strukturreiche Feuchtlebensraume, Gewéasser und deren
Uferbereiche, stérungsarme Griunlandflichen sowie strukturreiche Ackerlandschaften mit
einem hohen Anteil an naturnahen Ackerbegleitbiotopen. Der Wald wird durch das geplante
Vorhaben nicht beeintrachtigt. Die landwirtschaftliche Nutzflache im Stden des Plangebietes
wird derzeit als Griinland genutzt. Dieses gehdrt nicht zu den stérungsarmen Grinlandfla-
chen, so dass storungsempfindliche Arten mit groRer Wahrscheinlichkeit im Vorhabengebiet
nicht vorkommen.

Das Vorkommen von stérungsempfindlichen oder zu Kulturfolgern z&hlenden Vogelarten
kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Uberwiegende Teil der Gehdlze sowie das Landréhricht am 6stlichen Rand werden er-
halten. Ggf. dort vorhandene Nester werden nicht beeintrdchtigt. An den Gehdlzen, die nicht
erhalten werden kdnnen, und an den Ufergehdlzen, die im Rahmen der Renaturierung des
Kleingewéssers beseitigt werden sollen, wurden keine Niststatten festgestellt. Die Fallung
muss in der Zeit vom 16. Juli bis zum 14. Marz des Folgejahres erfolgen.

Im Gutachten von Dipl.-Ing Henrik Pommeranz war als KompensationsmaflRnahmen fir den
Abbruch der ehemaligen Ziegelei die Anbringung von Nisthilfen im ehemaligen
Lorenschuppen (fir Rauchschwalben) und am ehemaligen Verwaltungsgebdude (fir Haus-
rotschwénze) festgelegt. Die Nisthilfen sind dauerhaft zu erhalten.

Nach dem Abbruch der Geb&ude und Verkehrsflachen sowie der Gelanderegulierung im
Bereich der ehemaligen Gleisanlage und der Gbrigen Béschungen wurde Gras angesat.

Diese Grasflache ist wie das Grunland und die Ackerflache im Stden nur fir Brutvogel rele-
vant, die ihr Nest in jedem Jahr erneuern. Die Beseitigung von fir eine einmalige Brut ge-
nutzten Nestern bzw. Lebensstatten kann ausgeschlossen werden, wenn die Baufeldfreima-
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chung auf3erhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der Jungvogel (15. Méarz bis 15.Juli) durchge-
fuhrt.
Die Flachen unter und zwischen den PV-Modulen kénnen auch kiinftig von Bodenbritern
genutzt werden. Die Pflegemahd wahrend des Betriebs der PV-Anlage erfolgt nach dem 1.
Jahr.

Im Rahmen einer SPA-Vertraglichkeitsprifung wurde festgestellt, dass das Vorhaben nicht
zu erheblichen Einwirkungen fir das Europaische Vogelschutzgebiet DE 2242-401 ,Meck-
lenburgische Schweiz und Kummerower See* fiihren wird.

6.5 Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prifung

Um sicherzustellen, dass die geplante Nachnutzung des Geldndes der ehemaligen Ziegelei
Neukalen nicht gegen die Verbote des 8 44 Abs. 1 BNatSchG verstof3t, hat die Stadt
Neukalen gepruft, ob im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 8 ,Photovoltaikanlage
Alte Ziegelei* die durch Aufnahme in den Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschitzten
Pflanzen- und Tierarten oder Reproduktionsstatten europaischer Vogelarten vorkommen.

Im Ergebnis der Vorprifung wurde festgestellt, dass das langjéhrig bebaute und anthropo-
gen vorbelastete Plangebiet nicht zu den bevorzugten Lebensraumen der in Mecklenburg-
Vorpommern lebenden, durch Aufnahme in den Anhang IV der FFH-Richtlinie streng ge-
schitzten Pflanzen, Weichtiere, Libellen, Falter, Fische, Lurche, Kriechtiere, Landsauger,
storungsempfindlichen Vogelarten, Kriechtieren wie der Schlingnatter und der Europaischen
Sumpfschildkréte sowie Kaferarten wie des Schmalbindigen Breitflligel-Tauchkéfers und des
Breitrandes z&hlt. Somit kommen diese Arten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Bereich
der geplanten Bauflachen vor.

Vor dem Abriss der Ziegelei wurden Zauneidechsen nachgewiesen. Durch die Berdumung
und Regulierung des Geladndes sind sonnige befestigte Flachen und wérmebeginstigte Bo-
schungen entfallen. Damit auch nach der Umnutzung des Standortes geeignete
Habitatstrukturen fir die Zauneidechse vorhanden sind, sind stdlich des Geblischs im
Nordwesten des Plangebietes und stdostlich des Kleingewassers Lesesteinhaufen anzule-
gen.

Alte Bdume, die Lebensraum fir Fledermause, Vogel und thermophile Altholzbewohner wie
den Eremiten darstellen kénnen, werden durch das geplante Vorhaben nicht beeintrachtigt.
Die Gehdlze, die nicht erhalten werden kdnnen, und die Ufergehdlze, die im Rahmen der
Renaturierung des Kleingewassers beseitigt werden sollen, weisen keine Niststatten auf.

Die Gras- und Ackerflachen werden von européischen Vogelarten nicht fiir den Bau von
Reproduktionsstatten genutzt, die mehrjahrigen Bestand haben und regelmé&Rig wieder auf-
gesucht werden. Die Beseitigung von fur eine einmalige Brut genutzten Nestern kann ausge-
schlossen werden, wenn die Baufeldfreimachung aul3erhalb der Brutzeit (15. Marz bis 15.
Juli) erfolgt und die Pflegemahd im Bereich der PV-Anlage nach dem 1. Juli durchgefuhrt
wird. Sofern durch ein Fachburo ein Brutgeschehen ausgeschlossen werden kann, kann mit
der Bautatigkeit auch im 0. g. Zeitraum begonnen werden.

Durch die 0. g. Malinahmen konnen die Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG aus-
geschlossen werden.
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Weitere typische Fallkonstellationen mit Betroffenheit artenschutzrechtlicher Verbotsnormen

im Rahmen von Bauleitplanverfahren wie
- Beseitigung, Verkleinerung bzw. Funktionsverlust von Gewassern sowie
- Kollision von Tieren mit mobilen und immobilen Einrichtungen

kommen im Plangebiet nicht vor.

6.0 Anlage
Auszug aus der Vogelschutzgebietslandesverordnung (VSGLVO M-V) vom 12.06.2011:

MaRgebliche Gebietsbestandteile des Europdischen Vogelschutzgebietes DE 2242-401

.Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See*
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DE 2242-401 Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See

MaRgebliche Gebietsbestandteile

Vogelart Lebensraumelemente fsiohe Vorbemarkang]
di. Name wiss. Name |Brutvogel Zug-, Rastvogel, Uberwinterer
Bekassine Galnago gal- |im Wesentlichen waldfreie feuchte bis
inago nasse Flachen (z. B. Feucht- und
Nassgriinland, Moore und Stimpfe) mit
mdaglichst langanhaktender Uberstau-
ung und Deckung gebender Vegetati-
on, wobei ein niedriger sehr lichter
Baumbestand toleriert wird
Blassgans Anser albi- - Seen mit gréferen stérungs-
frons armen Bereichen als Schlaf-
gewdsser und landseitig na-
he gelegenen st&rungsarmen
Bereichen als Sammelplatze
sowie
grofie unzerschnittene und
maoglichst stérungsarme
landwirtschatlich genutzte
Flachen als Nahrungshabitat
Blaukehl- Luscimia sve- |- von Wasser und horstartig vertell-
chen GICa ten Geblschen durchsetzte Roh-
richte und Verlandungszonen
- von Grauweidengebilischen durch-
setzte Torfstiche
Bruchwas- Tringa glareo- storungsarme, schlickige Fla-
serlaufer ia chen {z. B. Flachwasserzonen,
Uferbereiche, flach Uberstautes
Grinland, renaturierte Polden)
Eisvogel Alcedo afthis |- stérungsarme Bodenabbruchkan-
ten von steilen Uferwanden an
Flissen und Seen, ersatzweise
auch Erdabbaustellen und Wurzel-
teller geworfener Baume in Ge-
wasserndhe {Nisthabitat)
sowie
- ufernahe Bereiche fischreicher
Stand- und FlieBgewasser mit aus-
reichender Sichitiefe und uferbe-
gleitenden Gehdlzen (Nahrungs-
habitat mit Ansitzwarten)
Fischadler Pandion hrali- | maglichst unzerschnittene Land- fischreiche Gewdsser mit ausrei-
aetus schaftsbereiche (insbesondere im Hin- | chender Sichttiefe
blick auf Windkraftanlagen)
- mit fischreichen Gewdssern mit
ausreichender Sichitiefe
und
- mit herausragenden Altbdumen in
Waldern oder Altbaumen an Wald-
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Vogelart

Lebensraumelemente [siehe Vorbemarkung]

dt. Name

wiss. Name

Brutvogel

Zug-, Rastvogel, Uberwinterer

randern sowie anderen exponierten
Herstunterlagen (z. B. Stromlei-
tungsmasten} und Stérungsarmut
in der Brutperiode (Nisthabitat)

Flusssee- Steyna brun- |- fischreiche Gew#sser mit ausrei-
schwalbe do chender Sichttiefe

sowie

- stérungsarme, vegetationsarme
oder kurzgrasige Flachen (z.B.
Schlammbéanke, Sand-, Kies- oder
Grinlandflichen), vorzugsweise
auf bodenpradatorenfreien Inseln
(ersatzweise auf kiinstlichen Nist-
fislen)

Goldregen- | Pluvialis apri- grofte, offene, unzerschnitte-

pfeifer cana ne und stérungsarme Land-
wirtschaftsflachen ohne oder
mit niedriger Vegetation
grofte Schlickflichen (auch
Schlafplatz)

Graugans Anser anser gréfere Gew#sser Seen mit
starungsarmen Flachwasser-
bereichen und Buchten als
Ruhe- und Schiafplatz und
landseitig angrenzenden sto-
rungsarmen Bereichen als
Sammelplétze

sowie
nahe unzerschnittene und
maglichst stérungsarme
landwirtschaftlich genutzte
Flachen als Nahrungshabitat
Grauschnap- | Muscicapa Walder mit ausreichend Altbaumgrup-
per strala pen, Altbdumen, Totholz (Héhlungen
als Nistplatz) und Lichtungen
Grofer Numerius ausgedehnte, unzerschnittene und
Brachvogel |arquaia storungsarme, frische bis feuchte, in
Teilbereichen auch nasse angepasst
bewirtschaftete Griinlandflachen {vor-
zugsweise mit unterschiedlichen
Feuchtigkeitsgradienten) mit geringem
Druck durch Bodenpradataren
Haubentau- |Podiceps cii- |fischreiche Standgewasser
cher stalus - mit stérungsarmen offenen Was-
serflachen zum Nahrungserwerb
und
- mit stérungsarmen Verlandungsbe-
reichen mit Strukturen fir die Befe-
stigung des Schwimmnestes (2, B,
Schilf, Binsen, Kalmus, Rohrkol-
ben)
Heidelerche |Luffufa arbo- |- lichte Kiefernwalder auf
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# A&S GmbH Neubrandenburg

architekten . stadtplaner . ingenieure

Stadt Neukalen

B-Plan Nr.8 Photovoltaikanlage Alte Ziegelei

Vogelart

Lebensraumelemente [sishe Vorbemerkung]

dt. Name

wiss. Name

Brutvogel

Zug-, Rastvogel, Uberwinterer

rea

Sandstandorten

trockene Randbereiche und Lich-
tungen (einschliefflich Schneisen
und Kahischiigen) von Kiefernwal
dern mit lickiger und dberwiegend
hiedriger Vegetation (insbesondere
Zwergstrauchheiden und Sandma-
gerrasen, aber auch trockene
Gras- oder Staudenfiuren oder
ghnliche Flachen, Wegrander und
S#&ume im Ubergang zwischen
Wald und Offenland)

Kampflaufer

Philomachus
pignax

offene, unzerschnittene und sti-
rungsarme Fiachen mit fehlender
oder niedriger und liickenhafter
Vegetation {insbesondere Nass-
grinland, schlickige Uferbereiche
und abgelassene Fischteiche,
weiterhin landwirtschaftlich ge-
nutzte Flachen)

Kiebitz

Vanellus va-
neffus

offene, unzerschnittene und stérungs-
arme Flachen

mit fehlender oder niedriger und
lickenhafter Vegetation {insbeson-
dere Feucht-, Massgriinland sowie
seichte Uferbereiche, ersatzweise
temporire Nassstellen in Ackern)

und

mit nur geringem Druck durch Bo-
denpradatoren

Kleines
Sumpfhuhn

Porzana par-
va

flache Gewdsser {auch Fischiei-
che) mit ausgepréagtem Verlan-
dungsglirtel (Réhrichte und Seg-
genbestande)

renaturierte Polder mit Seggen-,
Binsenbilten und Réhrichten

Knakente

Anas quer
guedula

stdrungsarme, lache Gewidsser mit
ausgeprédgtem Verlandungsgirtel
(Rohrichte und Seggenbestande)
Feucht- und Nassgrinland mit
Graben

uberstautes Grinland und renatu-
Herte Polder

mit méglichst geringem Druck
durch Bodenpradatoren

Komweihe

Circus cya-
neus

offene Bereiche der Kultur-
landschaft (insbesaondere
Griinland, Gras- oder Stau-
denfluren oder dahnliche Fla-
chen)

sowie
eingestreute oder angren-
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Stadt Neukalen

B-Plan Nr.8 Photovoltaikanlage Alte Ziegelei

Vogelart Lebensraumelemente [sishe Vorbemerkung]
dt. Name wiss. Name |Brutvogel Zug-, Rastvogel, Uberwinterer
zende Rahrichte und Hoch-
staudenfluren
Kranich Grus grus - stdrungsarme nasse Waldbereiche, |-  stérungsarme, seichte Ge-
wasserfilhrende Sdlle und Senken, wasserbereiche {(z. B. flache
Moore, Simpfe, Verlandungszonen Seebuchten, renaturierte
von Gewassern und renaturierte Polder) und landseitig nahe
Palder gelegene stérungsarme Be-
- angrenzende oder nahe storungs- reiche als Schiaf und Sam-
arme landwirtschafilich genutzte melplatze
Flachen (insbesondere Griinland) |sowie
- grole unzerschnittene und
mdglichst stbrungsarme
landwirtschaftlich genutzte
Flachen als Nahrungshabitat
in der Mahe der Schlaf und
Sammelplétze
Loffelente Anas clypeata | stérungsarmes von wassergefiliten stérungsarme vernasste Grin-
Senken durchzogenes Feucht- und landflachen, Uberschwem-
Nassgrinland, renaturierte Polder und |mungsflachen, renaturierte Pal-
stark verlandete Gewasser (einschliel- | der und Fischteiche mit Verlan-
lich Torfstiche und Fischteiche) mit dungsvegetation
geringem Druck durch Bodenpradato-
ren
Merlin Falco colum- - offene Kulturlandschat (ins-
hantis besondere Grinland, Gras-
oder Staudenfiuren oder ahn-
liche Flachen)
- offene Gewasserufer und
Kistenbereiche
Mittelspecht |Dendrocopos |Laub- und Laub-Nadel-Mischwalder
medits mit ausreichend hohen Anteilen an
Altbesténden und stehendem Totholz
sowie mit Eeimischungen @lterer grob-
borkiger Béaume (u. a. Eiche, Erle und
Uraltbuchen)
Neuntoter L anius cofftrio |- strukturreiche Hecken, Waldmén-
tel, Strauchgruppen oder dornige
Einzelstraucher mit angrenzenden
als Nahrungshabitat dienenden
GrinlandfidchenGras- oder Stau-
denfluren oder ahnlichen Flachen
(ersatzweise Saume)
- Heide- und Sukzessionsflichen mit
Einzelgeholzen oder halboffenem
Charakter
- Strukturreiche Verlandungsberei-
che von Gewissern mit Geb-
schen und halboffene Moore
Raubsee- Stema caspila gréfere Seen, Flisse und Uber-
schwalbe flutungsbereiche
Raubwirger |Lanius excubi-|- mehrschichtige Feldgehdize,
for Baumgruppen oder Baumhecken
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# A&S GmbH Neubrandenburg Stadt Neukalen

architekten . stadtplaner . ingenieure B-Plan Nr.8 Photovoltaikanlage Alte Ziegelei
Vogelart Lebensraumelemente Jsishe Varbemerkung]
dt. Name wiss. Name |Brutvogel Zug-, Rastvogel, Uberwinterer

mit als Nahrungshabitat dienenden
angrenzenden Grinlandflachen,
Gras- oder Staudenfiuren ader dhn-
lichen Flachen

groffiachige Moore, Heide- und
Sukzessionsflachen mit Gebiischen
und Einzelbdumen

Rohrdommel | Bofawus sfel- |- breite, stérungsarme und weitge- ausgedehnte stérungsarme Roh-
lans hend ungenutzte Verlandungszo- richtbestéande an Gewéssern

nen mit Deckung bietender Vegeta- (auch an Griben), renaturierte
tion {insbesondere Alt-Schilf-

und/oder typhabestimmte Rohrich- e

te),

in Verbindung mit stoérungsarmen

hahrungsreichen Flachwasserbe-

reichen an Seen, Torfstichen,

Fischteichen, Fliissen, offenen

Wassergrében oder in renaturierten

Poldemn

Rohrweihe Gircus aerugi- | méglichst unzerschnittene Land- Gewdsser mit Réhrichtzonen,
10sus schafisbereiche {insbesondere im Hin- |angrenzende VYerlandungszonen

blick auf Hochspannungsleitungen und |und landwirtschaftlich genutzte
Windkraftanlagen} Flachen {insbesondere Grin-

mit storungsarmen, weitgehend land), renaturierte Polder

ungenutzten Réhrichten mit még-
lichst hohem Anteil an flach Uber-
stauten Wasserréhrichten und ge-
ringem Druck durch Badenprédato-
ren (auch an Kleingewdssern)

und
mit ausgedehnten Verlandungszo-
nen oder landwirtschaftlich genutz-
ten Fldchen {insbesondere Grin-
land} als Nahrungshabitat

Rotmilan Mitvtis mufvus | miiglichst unzerschnittene Land- maglichst unzerschnittene Land-

schafisbereiche {insbesondere im Hin- |schaftsbereiche {insbesondere

blick auf Hochspannungsleitungen und |im Hinblick auf Hochspannungs-

Windkraftaniagen) leitungen und Windkraftanlagen)
mit Laubwaldern und Laub-Nadel- |mit hohen Griinlandanteilen und
Mischwaldern mit Altbesténden und | maglichst hoher Strukturdichte
Altbdumen insbesondere im VWald-
randbereich sowie einem stérungs-
armen Horstumfeld, ersatzweise
auch Feldgehtize und Baumreihen
(Bruthabitat)

und
mit hohen Griinlandanteilen sowie
méglichst hoher Strukturdichte
(Nahrungshabitat)

Rotschenkel | Tringa totanus grolflachiges, stérungsarmes
Feucht und Nassgriinland mit
kurzgrasigen Bereichen und héhe-
rer Vegetation, schlammigen
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Stadt Neukalen
B-Plan Nr.8 Photovoltaikanlage Alte Ziegelei

Lebensraumelemente [siehe Vorbemarkung]

Brutvogel

Zug-, Rastvogel, Uberwinterer

Nassstellen oder Gew#sserufern
und maoglichst geringem Druck
durch Bodenpradatoren

Seen mit grokeren stérungs-
armen Bereichen als Schiaf-
gewasser und landseitig nahe
gelegenen stérungsarmen
Bereichen als Sammelplétze
und
grofte unzerschnittene und
miiglichst stérungsarme
landwirtschafilich genutzte
Flachen als Nahrungshabitat

stdrungsarme Flachwasserbereiche
mit ausgepragter Ufer- und Submers-
vegetation (Seen, Fischteiche, Altar-
me, langsam strémende FlieBgewas-
ser, Oberstaute Gelandesenken, rena-
turierte Polder) sowie Uferbereiche mil
maéglichst geringem Druck durch Bo-
denpradatoren (vorzugsweise Insein)

stérungsarme, flache Buchten
groferer Seen mit ausgepragter
Submersvegetation sowie rena-
turierte Polder

maglichst groBfidchige unzerschnittene

Landschafisbereiche (insbesondere im

Hinblick auf Hochspannungsleitungen

und Windkraftanlagen)
mit stérungsarmen Waldgebieten
(Laub- und Laub-Nadel-
Mischwalder) und darin einge-
schiossenen Schreiadlerschutz-
arealen mit ausgedehnten Altbe-
sténden, die einen ausreichend ho-
hen Schlussgrad aufweisen (Brut-
habitat)

und
mit hehen Griinlandantellen {vor-
zugsweise stérungsarm und nahe
des Brutwaldes, ersatzweise auch
grinlandahnliche Flachen und
hiedrigwiichsige Dauerkulturen)
sowie einer hohen Dichte an linien-
haften Gehdlzstrukturen und
Feuchtlebensrdumen

Offenlandbereiche mit einem
hohen Griinlandanteil {vorzugs-
weise extensiv genutzt, ersatz-
weise auch grinlandahnliche
Fidehen) und einer hohen Dichte
an linienhaften Gehdlzstrukturen
und Feuchtlebensraumen

Vogelart
dt. Name wiss. Name
Saatgans Anser fabals
Schnatteren- | Anas slrepera
te
Schreiadler | Aquila poma-

fmna

Schwarz- Mivus mi-
milan grans

miglichst unzerschnittene Land-
schaftsbereiche (insbesondere im Hin-
blick auf Hochspannungsleitungen und
Windkraftanlagen)
mit Laubwaldern und Laub-MNadel-
Mischwaldern mit Altbestdnden und
Altbdumen insbesondere im Wald-
randbereich sowie einem storungs-
armen Horstumfeld, ersatzweise
auch Feldgehdlze und Baumreihen

maglichst unzerschnittene Land-
schaftsbereiche (insbesondere
im Hinblick auf Hochspannungs-
leitungen und Windkrattanlagen)
mit hohen Grinlandanteilen
undfoder fischreichen Gewas-
sem
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A&S GmbH Neubrandenburg

architekten . stadtplaner . ingenieure

Stadt Neukalen

B-Plan Nr.8 Photovoltaikanlage Alte Ziegelei

Vogelart

Lebensraumelemente [siche Vorbamarkong]

dt. Name wiss. Name |Brutvogel Zug-, Rastvogel, Uberwinterer
{Bruthabitat)
und
mit hohen Grinlandanteilen
und/eder fischreichen Gewdssern
als Nahrungshabitat
Schwarz- Dryocopus gréBere, vorzugswelse zusammen-
specht markius héngende Laub-, Nadel- und Misch-
wilder mit ausreichend hohen Antei-
ien an Altbestinden und Totholz
Schwarz- Cloonta migra maglichst grokfldachige unzer-
storch schnittene Landschaftsbereiche
{(insbesondere im Hinblick auf
Hochspannungsleitungen und
Windkraftanlagen)} mit fischrei-
chen FlieRgewdssern, Altarmen
und Griinlandfldchen mit Klein-
gewdassern und Senken; renatu-
rierte Polder
Seeadler Haliaeetus midglichst unzerschnittene Land- - fisch- und wasservogelreiche,
albicilia schaftsbereiche {insbesondere im Hin- grokere Gewasser (Seen,
blick auf Hochspannungsleitungen und Flusse, Teichkomplexe) so-
Windkraganiagen) W|f:- renaturierte Polder, :
i ” - storungsarme Waldbereiche
mit storgngsannen Waldern {vor- als Schlaflatze
zugsweise Laub- und Laub-Nadel-
Mischwalder, ersatzweise Feldge-
hélze) mit ausreichend hohen An-
teilen an Altbestdnden als Bruthabi-
tat
sowie
fisch- und wasservogelreiche Seen
als Nahrungshabitat
Silberreiher |Egrefla alba stdrungsarme, ausgedehnte
Schilfbestdnde am Rand von
Gewissern, Uberschwemmungs-
fidchen und renaturierte Polder
Sperber- Sylvia nisoria  |Hecken, Gebiische und Waldrander
grasmiicke mit einer bodennahen Schicht aus
dichten, dornigen Strauchern und an-
grenzenden offenen Flachen (vor-
zugsweise Feucht- und Nassgriinland,
Trockenrasen, Hochstaudenfiuren,
Gras- oder Staudenfluren oder dhnli-
che Flachen)
Spiefente Anas acuta storungsarme Uberschwemmungsfla- | stérungsarme Uberschwem-

chen und renaturierte Polder mit offe-
nen Wasserflachen im Wechsel mit

héherer, Deckung bietender Vegetati-
on und geringem Druck durch Boden-

mungsflachen und renaturierte
Polder mit offenen Wasserfla-
chen
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# A&S GmbH Neubrandenburg

architekten . stadtplaner . ingenieure

Stadt Neukalen
B-Plan Nr.8 Photovoltaikanlage Alte Ziegelei

Vogelart

Lebensraumelemente [siche Vorbemerkong]

dt. Name wiss. Name

Brutvogel Zug-, Rastvogel, Uberwinterer

pradatoren

Sumpfohreu- | Asio fam-
le metis

ausgedehnte stdrungsarme
Komplexe aus Feucht und
Nassgriinland, Grinlandbrachen,
Seggenrieden, verlandenden
Torfstichen; renaturierte Polder

Trauersee- Chiidonias
schwalbe niger

- storungsarme windgeschitzte renaturierte Polder und Flussta-
Flachwasserbereiche von Stand- ler
gewassern mit ausgedehnter und
dichter Schwimmblattvegetation,
aus dem Wasser ragenden Bulten,
Torf oder Schlammbéanken {er-
satzwelse kinstliche NistAgde), mit
nur geringem Druck durch Beden-
pradatoren

sowie

- hahrungsreiche umgebende Ge-
wisser, einschlieBlich temporérer

vegetationsreicher Feuchtgebiete

Tiapfel- Porzana por-
sumpfhuhn | zana

stdrungsarme Verlandungsbereiche
von Gewdassern, lockere Schilfrshrichte
mit kleinen Wasserflachen, Torfstiche,
seggen- und binsenreiche Nasswie-
sen, renaturierte Polder

Turmfalke Fafco finnun-
cufus

Bereiche der offenen Kulturlandschaft

- mit hohen Anteilen an Griinland,
Saumstrukturen, Gras- oder Stau-
denfluren oder dhnlichen Flachen
als Nahrungshabitat

und

- Feldgehdlze, Baumhecken, Baum-
gruppen oder Einzelbaume als
Nisthabitat

Uferschnepfe | Limosa imosa

weitrdumig offenes, stérungsarmes
Feucht- und Nassgriinland mit extensi-
ver Bewirtschafiung, kurzgrasigen Be-
reichen und hdherer Vegetation sowie
schlammigen Nassstellen oder Ge-
wasserufern und méglichst geringem
Druck durch Bodenpradatoren

Wachtel Cotumix co-
feirrix

offene Flachen der Kulturlandschaft
{vorzugsweise Ackerflachen mit Ger-
ste, VWWeizen und Roggen sowie Wiesen
oder dhnliche Flachen)

Wachtelko- Crex crax
hig

Griinland (vorzugsweise Feucht- und
Nassgriinland) mit Deckung gebender
Vegetation, fldchige Hochstaudenflu-
ren, Seggenriede sowie Gras- oder
Staudenfluren oder &hnliche Flachen

Weibart- Chiidonias

Uberschwemmungsflachen renaturier- |Uberschwemmungsfidchen rena-
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Stadt Neukalen

B-Plan Nr.8 Photovoltaikanlage Alte Ziegelei

Lebensraumelemente [sicha Vorbemerkong]

Brutvogel

Zug-, Rastvogel, Uberwinterer

ter Polder mit maglichst geringem
Druck durch Bodenpradatoren

turierte Polder

madglichst unzerschnittene Land-
schaftsbereiche (im Hinblick auf Hoch-
spannungsleitungen und Windkraftan-
lagen)
mit hohen Anteilen an (vorzugswei-
se frischen bis nassen) Grinland-
fiachen sowie Kleingewassern und
feuchten Senken (Nahrungshabi-
tat),
sowie
Gebéude und Verikalstrukturen in
Siedlungsbereichen {Horststandort)

mdoglichst unzerschnittene Niede-
rungsbereiche (im Hinblick auf
Hochspannungsleitungen und
Windkraftanlagen) mit hohen
Anteilen an (vorzugsweise ex-
tensiv genutzten, frischen bis
nassen} Griinlandflachen sowie
Kleingewdssern und feuchten
Senken

madglichst unzerschnittene Land-

schaftsbereiche (insbesondere im Hin-

blick auf Hochspannungsleitungen und

Windkraftanlagen)
mit méglichst groRfiachigen und
stérungsarmen Waldgebieten (vor-
zugsweise Laub- oder Laub-Nadel-
Mischwalder) mit ausreichend ho-
hen Anteilen an Altbestinden als
Bruthabitat

und
mit Offenbereichen mit hoher Struk-
turdichte {insbesondere Trocken-
und Magerrasen, Heiden, Feucht-
und Nassgriinland, Séume, Gras-
oder Staudenfluren oder dhnliche
Flachen nahe des Brutwaldes)

maoglichst unzerschnittene Land-
schaftsbereiche (insbesondere
im Hinblick auf Hochspannungs-
leitungen und Windkraftanlagen)
mit hoher Strukturdichte (insbe-
sondere Trocken- und Magerra-
sen, Heiden, Feucht- und Nass-
grinland, Saume, Gras- oder
Staudenfluren oder #&hnliche Fla-
chen

weitrdumige und maglichst unzer-

schnittene (insbesondere im Hinblick

auf Hochspannungsleitungen und

Windkraftanlagen) Niederungsbereiche
mit hohen Griinlandanteilen {vor-
zugsweise kurzgrasig), ersatzweise
grinlandéhnliche Flachen, als Nah-
rungshabitat

und
mit ungestorten hochwiichsigen
Offenbereichen mit geringem
Druck durch Bodenpradatoren als
Nisthabitat (z. B, Verlandungsbe-
reiche von Gew#ssern, renaturierte
Polder); ersatzweise Ackerflichen
(vorzugsweise mit Gerste, Weizen,
Reggen, Triticale), Gras- oder
Staudenfluren oder ahnliche Fla-
chen

weitrdumige und méglichst un-
zerschnittene (insbesondere im
Hinblick auf Hochspannungslei-
tungen und Windkraftanlagen)
Agrarlandschaften mit hoher
Strukturdichte (Saume, Gras-
oder Staudenfiuren oder ahnliche
Fldachen}, Miederungsbereiche
mit hohem Griinlandanteil, Salz-
grunlandkomplexe und renatu-
rierte Polder

Vogelart

dt. Name wiss. Name
Seeschwalbe |hybrda
Weillstorch Cicoma cico-

nia
Wespenbus- | Perris apivo-
sard s
Wiesenweihe | Circus pygar-

quis
Zwergrahr- ixobrychus
dommel minutus

stérungsarme stehende oder langsam
fieBende Gewasser mit mehrjahrigen
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Stadt Neukalen

B-Plan Nr.8 Photovoltaikanlage Alte Ziegelei

Vogelart Lebensraumelemente fsiehe Vorbemarkung]
dt. Name wiss. Mame |Brutvogel Zug-, Rastvogel, Uberwinterer
Schilf- und Rohrkalbenbestanden (oft
durchsetzt mit Grauweidengebischen)
Zwerg- Frecedwa par- | Laub- und Laub-Madel-Mischwalder
schnapper va mit ausreichend hohen Anteilen an
Bestéanden mit stehendem Totholz
(Hohlungen als Nistplatz), mit wenig
oder fehlendem Unter- und Zwischen-
stand sowie gering ausgeprégter oder
fehlender Strauch- und Krautschicht
{Hallenwalder)
Zwerg- Cygnus co- storungsarme Flachwasser-
schwan lumbianus bereiche von Seen (vorzugs-
bewickii weise mit Submersvegetati-
an}
sowie
grole unzerschnittene und
mdglichst stérungsarme
landwirtschafilich genutzte
Flachen als Nahrungshabitat
Zwerg- Porzana pusi- | flache Gewasser (auch Fischteiche)
sumpfhuhn |/a mit ausgepragtem Verlandungsgiirtel
{Réhrichte und Seggenbestande), re-
naturierte Polder

N:\2015B016\B-Planverfahren 2015\doc\Entwurf_10.04.2015.docx

Seite 63 von 63




	Vorlage
	Anlage  1 Plan Teil A Entwurf 14 04 2015 neu
	Anlage  2 Plan Teil B Entwurf 14 04 2015 neu
	Anlage  3 Begründung Entwurf 14 04 2015

